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Das Kirchliche Vermögensrecht

des Kantons Freiburg

in seiner historischen Entwickelung und heutigen Geltung.

Von Dr, K. Holder

Einleitung.

Das kirchliche Vermögensrecht des Kantons Freiburg beruht

auf der Gesetzgebung verschiedener Faktoren. Dasselbe hat zum
Teil seine Grundlage in dem gemeinen kirchlichen Recht nnd der

Gesetzgebung der Diözesanbehörde; zum Teil beruht dasselbe auf
der Gesetzgebung der staatlichen Autorität. Historisch betrachtet

ist es das Produkt mehrerer teils sich ergänzender teils entgegengesetzter

Faktoren. Räch dem heute im Kanton Freiburg geltenden

Recht ist das kirchliche Vermögensrecht eine mutsrm mixti juris;
die Fragen vermögensrechtlicher Natur werden, gemäß einem

Vertrage zwischen der kirchlichen und staatlichen Behörde, gemeinsam

durch eine aus Geistlichen und Laien zusammengesetzte, von dcr

Regierung ernannte Kommission erledigt.
Der Hauptantcil der staatlichen Gesetzgebung kommt in erster

Linie der Kapitalfrage des kirchlichen Vermögensrechtes, der

Erwerbsfähigkeit der kirchlichen Korporationen und den

Erwerbsbeschränkungen, dann den kirchlichen Vermögensobjekten wie Pfründen

u. f. w., der Verwaltung und Veräußerung des Vermögens zu.

Die Fragen des Charakters und des Subjektes dcs Kirchcngutes,
einzelne Bermögensobjekte, die Unterhaltung der Kirchengebäude

u. f. w. fallen entweder unter das gemeine Kirchenrccht oder werden
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in einzelnen Fällen von kirchlicher und stnnllicher Seite gemeinsam

geregelt.
Das Hauptinteresse und der Hauptivert unserer Arbeit liegt

in der Darlegung dcr staatlichen nnd der partikularen Diözesau-
gcsetzgebuttg' das einschlägige gemeine kirchliche Recht werden wir
nur insoweit heranziehen, als dasselbe znm Verständniß der Arbeit
notwendig ist.

Das Material zn dieser Arbeit entstammt zum großen Teile
dem Freiburger Staatsarchiv. Das im bischöflichen Archiv zu

Freiburg, im Kapitelsarchiv St. Riklaus und anf der Kantonalbibliothek

befindliche Aktenmaterial wurde, soweit es in unser
Gebiet einschlägt, ebenfalls herangezogen. Die einzelnen Quellen
werden im Laufe der Arbeit mit Angabe ihres Fundortes erwähnt.
Wo letzteres nicht ausdrücklich angegeben wird, ist, um
Wiederholungen zu vermeiden, iminer das Frciburg/r Staatsarchiv
gemeint.

Was die Literatur betrifft, so hat dieselbe für meine Arbeit

nnr untergeordnete Bedeutung; Borarbeiten standen mir nicht zu
Gebote.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
I. Erwerbsfähigkeit der Kirche. Erwerbsbcschränkungcn.

Die sogenannten Amortisationsgesetzc.

II. Snbsckt nnd Charakter des Kirchenverinögens.

III. Die kirchlichen Vcrmögensobjekte im allgemeinen und

im einzelnen.

IV, Verwaltung nnd Verwendung des Kirchenverinögens.

Unterhaltung der Kirchengebäude und des Gottesdienstes.

V. Veräußerung der Kirchengüter.

Es erübrigt mir noch, Herr» Staatsarchivar Schneuwly für
die stete Bereitwilligkeit, mit welcher er feine bewährte Sachkenntniß

mir zur Verfügung gestellt hat, zu danken. Es ist eine schmerzliche

und angenehme Pflicht für mich, hier auch des der Wissen»

schaff leider zn früh entrissenen Herrn Prof. Gremaud zu

gedenken, der auf dem Gebiete der engeren Freiburger Geschichte

inir stets ein liebenswürdiger Lehrer und Berater war. Ihm,
dem ebenso gelehrten als bescheidenen Forscher sei immerfort ein

ehrendes Andenken gewidmet!
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Erstes Kapitel.

Erwerbsfahigkeit dcr Kirchc im Kanton Freiburg. Erwerbs-
bcschranknnn.cn. Dic sogcnanntcn Amortisationsgcsctze.

Die Anfänge dcs Kirchengutcs sind im Allgcmcincn in Zmvcn-
dnngcn, Schcnknngcn nnd Vcrgabungcn von Bcrmögcnsvbjektcn
dnrch Privatpersonen odcr Gemeinmesen nn Kirchcn nnd gcistliche

Genossenschaften zn suchen. Die juristische Grundlage des

kirchlichen Vermögensrechtes liegt historisch in der Gesetzgebung
Konstantins und seiner Nachfolger, welchc dcr Kirche volle Erwcrbs-
nnd Besitzfähigkcit garantierten ') und dieselbe überdies vermögensrechtlich

mit großen Privilegien ausstatteten, -) Diese Privilegien
verblieben der Kirche unter der Herrschaft dcr germanischen Könige,
da die Germanen das römischc Recht, nach welchcm dic Kirchc
lebte (I^',«I«>iä vivit leg,! rvmaim), anerkannten. Von dcn

germanischen Vvlksrechten enthält die lex Lurgumlionum nntcr römisch-

rcchtlichcm Einfluß entstundcn, Vergünstigungen zum Besten frommer
Stiftungen uud felbst dic lox ^lumunnorum wahrt die Freiheit
der Vergabung zu Gunsten dcr Kirchc, Dic fernere Entwicklung
steht hauptsächlich unter dem Einfluß des kirchlichcn Rcchts; dic

Fvlgczcit weist viele Bestimmungen vvn Konzilien und auch wclt-
liche Gesetze über testamentarische und andere Zuwendungen an die

Kirche aus,'"') Die Vergünstigungen gingen schließlich sv weit,

daß Testamente u,I schäm c'.!tii^,m, wclchc formlos warcn, nichts

destoweniger als gültig und rechtskräftig angesehen wurden, wenn

nur die Disposition selbst bewiesen werden konnte.") Spätere

') Ooclsx liisoäs». XVI, 2, Vgl, Schulte, Dic juristische Persönlichkeit
der katholischen Kirche, ihrer Institute und Stiftungen, sowie deren Erwerbs^

fcihigkcit. Gießen 1869,
<I!<xl, äs spi«enoi» st ulsrisi8 I, 2, «, 26; s, 49,

') t.sx gui'tiunäioiium tit. XXIV, 4, 5, X1.III, I.I. I.X, (Ivlon,
ösrm, 1.«^«« III p, 544, 559, 555, 569,)

6) 1_,sx/Vlsmannorum I. H 1, II Z 1 (Ivlonrim, (Fsrivanias, l^sgss III
p, 45),

^) '11coma»»in, Vstu» st »ova i?«ols»iäsäi«siplina p, 3 i, 1, c, 19 s«;
Ivlonuirisnta iZsrmanias, I^«M» I pas»im,

°) «sp, 11 X cis t««tam, «t uitiivi« vsin,,tat. III, 26; Schnltc, lieber
die ts»taui«,ita aci piam sau^am nach canonischcin Rechte (Zeitschrift für
Civilrecht und Prozeß, N. Folge VIII p. 157 lt.); Schulte, Kirchenrecht p, 462.
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Privilegien bezvgcn sich ans die »>>IiNilm in mtt'Ariim nnd auf
die Verjährungsfrist dcs Kirchengutes,

Dic früheste Rechtseutwicklung in der Schweiz stand in
Beziehung auf das kirchliche Vermögensrecht ebenfalls untcr dem

Einflnssc des römischen uud kanvnischcu Rechts; lctztwillige Ver-
vrduuuge» und Vcrgabungcn an dic Kirche uutcrstandcn dcr
geistlichen Gerichtsbarkeit nnd dcm kirchlichen Rechte. ') Wir finden
daselbst im 8. und g. Jahrhundert Vergabungen nn Kirchen n, s, w.
und früh schvn kennt dic Gesetzgebung Vergünstigungen für frvnune
Stiftnngcn, -) Die beiden Volksrechtc, welchc in der alemannischen
und bnrgundischen Schweiz dic Rechtsgrundlage bildeten, haben

wir oben schvn erivähnt. In dcn Rcchlsquellen sowohl der Ost-
als Wcstschwciz lassen sich diese Vergünstigungen für fromme

Stiftungen konstatieren. Die Zuwendungen an kirchliche Stiftnngcn
erscheinen uns als Vermächtnisse ,,cl ^ius e^usa?, welche in
der Form dcr sogenannten Seclgeräten in der Ostschweiz seit

dem 8. nnd 9. Jahrhilndcrt verbreitet waren. Vom 8. bis 10.

Jahrhnndcrt kvmmt ein »mfangreichcr Güterkomvlcz.' an dic Klöster,
die damals schon Grnndbesitzer waren.

Das spätere Mittelalter weist in der von uns berührten
NechtScntwickelnttg eimn zweifachen Charakter auf. In der bnr-
gttndischcn Schweiz, unter direktcrem römisch-rechtlichem Einflüsse

stehend, kvmmt dic Errichtnng von Testamenten, zn welchen die

ersten Ansätze seit dcr lox Luignmlionum allniählig sich entwickelten,

im 13. nnd 14, Jahrhundert zum Durchbruch, Iu der alemannischen

Schwciz bestand dcr Einflnß dcr lox /Vlairmnnorum, welche

Testamente nicht kcnnt, fort, dagegen entwickelten sich, vielleicht

unter Einfluß des Schwabensviegcls, die Geinächte oder

Seelgeräte zu Schcickungcu ans dcn Todcsfall. Der Schwabenspiegel

sclbst enthält zu Gunsten der Kirche weitgehende Verfügun-

') S. Belege bei Huber, System und Geschichte des schweizerischeu Privatrechtes

IV. p. 125 u. 605.

') t^ootss rsrum Ssrnsnsiuiu I. 213, 216, 225 st«. Huber, IV p.
605 «.

's Huber IV. p. 615 ff.
^) Bgl. Fr, v, Wyß, Die letzwilligen Verfügungen nach dcn schweizerischen

Rechten der früheren Zeit (Zeitschrift für schweizer. Recht XIX p, 6S, 132) ;

Huber IV p. 616.
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gen. ') Der Inhalt einiger Artikel des Schwabcnspiegels ging in
die meisten älteren schweizerischen Stadtrechtc über. -)

Die Vergabung ad pias causus. welche oft, in derselben Form
geschahen wie dic Gcmächte, wurden nach dcn Stadtrcchten in
jeder bcliebigen anderen Form gleichfalls als gültig betrachtet, als

schriftliche, mündliche, private, gerichtliche Verfügung, in gesnndcn

Tagen, oder auf dem Todbctt, unter Hingabe dcs Gegenstandes
oder Sicherheitsleistung, aber anch ohnc solche,In den Hof-
und Landrechten treffen wir ebenfalls Vergünstigungen wl pias
eausus Die Folge der vermögensrechtlichen Privilegien zu Gunsten
der Kirchc war eine große Anhäufung von Grundbesitz in den

Händen der Kirchen, Klöster und anderer geistlicher Genossenschaften,

oder um einen technischen Ausdruck zn gebrauchen, im

Besitze der todten Hand, Ein Rückschlag war unvermeidlich nnd

dieser äußerte sich in den sogenannten Amortisativnsgcsetzcn d, h.

in den vom Staate verfügten Erwerbsbcschränknngen der Kirchen
nnd Stifter. Diese Erscheinung läßt sich allenthalben konstatiren ^);
in England, Deutschland und Italien seit Ende des 13. und Anfang
des 14. Jahrhunderts, in der Schweiz °) etwa seit dem Ende des

14. Jahrhunderts. Diese Entwickelnng wurde durch die

Reformation gefördert und kam, durch wirtschaftliche und politische
Umstände begünstigt, iu den Säkularisationen der neueren Zeit gewaltsam

zum Durchbruch. Wenn auch die alten vermögensrechtlichcn

Privilegien der Kirche zum großen Teil zn Grube getragen wurden,
so finden sich dennoch in deu Rechtsquellen der drei letzten

Jahrhunderte mannigfache Begünstigungen.")
Die neueste Gesetzgebung und Rechtswissenschaft verhält sich

im allgemeinen ablehnend gegenüber den vermögensrechtlichen Privi-

') Ausgabe vou Laßberg, §Z Sa, 165, 166, 323b,

') Atteuhofer, Die rechtliche Stellung der katholischen Kirche gegenüber

der Staatsgewalt in der Diözese Basel, I, p, 158,

's Huber IV p. 636,

5) Bgl, Kahl, Die deutschen Amortisationsgesetze, Tübingen 1879

p. 315.

°) Des Näheren verweise ich auf meine in Borbereitnng befindliche

Arbeit über die fchweizerischen Amvrtisationsgesetze.

') Attenhofer, i. «. I. 158 ff, Bgl, Blumer, Staats-und Rechtsgeschichte

der schweizerischen Demokratien II, v. 236,
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legten der Kirche. Die größte Anzahl der Staaten Europas
haben solche Amortisationsgesetze erlassen. Eine Ausnahme macht

z. B. Oesterreich nnd 14 kleinere deutsche Staaten.') In der

Schweiz sind in eine ziemlich große Anzahl von Kantonsvcr-
fassungen und CivilgcsctMchcr wie Uri, Schwyz, Lnzern, Aargan,
Freibnrg, Reuenbnrg n, s. w. Erwcrbsbcschränknngen dcr Kirchc
aufgenommen wordcn.") Die niodcrne Rechtswissenschaft verwirft
die Privilegien dcr Kirche auf vermögensrechtlichem Gebiete
vollständig und stellt das staatliche Amortisationsrccht als der
heutigen allgemeinen Rcchtsübcrzeugung entsprechend hin, dessen

Berechtigung vom Stundpunkt der Wissenschaft keineswegs mehr in
Zweifel gezogen werden könne.

Diese allgemeinen Erörterungen, die wir blos in großen
Zügen dargestellt haben, nm für unser spezielles Thema cincn

Hintergrund zu gewinnen, vorausgesetzt, suchen mir nnn dic

diesbezügliche Entwicklung in Frciburg darzustellen.

s 1.

Dic altere Periode bis zur Einführung der Municipale.

Mit der Gründung der ersten Klöster gegen Mitte des

12. Jahrhunderts ans Freibnrgischem Gebiete finden wir die ältesten

Schcicknngen und Zuwendungen an kirchliche Genossenschaften,

Suchen wir nach der rechtlichen Grnndlangc dieser Schenkungen,
so müssen wir darin den Einflnß dcs römisch-bnrgundischen Rcchts

auf dic Vcrgabungsfrcihcit sehen, welche letztere wir an anderen

Orten der Westschweiz als Schenkungen und letztivillige Berfügun-
gen ebenfalls konstatiren können °). Die Form dieses römisch-

bnrgundischen Rechtes werden wir uus wohl als allmählich

Vgl, Friedberg, Lehrbuch des kathol, und evangel. Kirchenrechts ^
p.

472.
2) Darüber vgl. spater „Die schweizerischen Amortisationsgesetze."

') Kahl, Amortisationsgesetze p. 7; vgl. Motive zum schweizerischen

Civilgesetzbuch. Das Erbrecht p, 112 n, 148; Hnber, Betrachtungen über die

Vereinheitlichung des schweizerischen Erbrechts, Basel 1895 p. 31,

's ,i, ürsmauci, I.ivr« äs» anoisnus» äonations kaites s i'abi,ä)'s <ie

Hautnriv« </X.r«i,ivs« äs Ia «usist« cl'Iiistoirs äu santon cis p'ribsurg. VI.
p. 1 g).

's I^onte» rsrum 1Zsrnsu8ium I p. 276, 321, 341.
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ausgebildetes Gewohnheitsrecht der Westschweiz vorzustellen huben,')
Die Gründung der Stadt Freibnrg um 1179 brachte in dieser

Beziehung keine Aenderung jedenfalls konstatieren wir anch nachher

wiederholt Schenkungen an kirchliche Genossenschaften, Ob
dieses untcr dcm Einflüsse dcs rvmisch-bnrgnndischcn Gcwohnheits-
rcchtes geschah, oder ob dic zähringischcs Rccht enthaltende Grün-
dungsnrknndc dic Bcrgubuugsfrciheit zu Gunstcn frommer
Stiftungen gewährleistete, läßt sich direkt nicht nachweisen, da nns die

Gründungsurknnd c, nicht überliefert ist.

Ueber dcn Inhalt derselben macht uns die Handfeste von
1249 Mitteilungen. Im Vorwort sagt letztere: „Xs on,, quorum
in prsssntiarum Kulismus noticiam, psr >>rocsssum tsmpciri« labi
coritiugat a memoria, ccmsusvit pruckentui» autiguitas, res Zsstas,

prout gests sunt, seripturs testimnni« commenckars. Dapropter
uovstiut univsrsi, kam postsri quam preseotes, guock lZsitolclus
clux cls ^KeiinZen el rector Lurczunckis, jura, gue in pressnti volu-
miuo sunt scripta, burgsnsibu» suis cls li'riburjzn iu Lurgunckia
st siclsm vills eovtuüt in iuiti« tunckatiouis vils supraciicte, c^us

igitur comitss <ls Kil^uic saclsm sura eiclsm vills eoubrmumus,
st sigillorum nostrorum munimiue prestitci juiamsnto rodo»

rumus," Weuu diese Angabe richtig ist, so deckt sich inhaltlich
die Gründungsurkuude mit der Haiwfeste vvn 1249, Dics ist

jedoch nicht der Fall; dic Handfeste vvn 1249 ist inhaltlich eine

Erweiterung der Urkunde von 1179, wie ich, im Anschluß an

Hnber, glaube nuchgewicsen zu huben, Es wäre somit methodisch

verfehlt, vom Inhalt dcr zweiten Handfeste auf die erste

Urkunde zn schließen. Es läßt sich also von dcr Bergabungs-
sreihcit, wie sie sich in dcr zweiten Handfeste vorfindet,nicht
auf das Bvrhandensein derselben in der ersten schließen,

") Vgl, meine « Introciustinn a I'lcistsirs clu clrsit, kri bourLzssi» n Ms
lanM» cl'bistsirs k, ibour-zsui»« I p, LI tk,): Hubcr, iV. p. 85,

^) I^ontains, Ovllsution äipioinatiqus II pa«»im (Manuskript der

Kaittonsbiblwthek),
') l^a Hanäksst« äs I^ribourK äans I'llssntlänä äs I'sn 1249 sä,

1.sKr, 188« p. 41 S,

^) Introäuotivn a I'liistsirs äu groit kribour-zssi« sevlelan^s» ci'nist,

tilbourgsuiss I p, 23-25); Huber IV p. 85,

°) ZA 16, 19, 24, «gl, die Ausführungen weiter unten,
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Wir können aber auf einem anderen Wege zum Ziele
kommen, nämlich dnrch Vergleichung dcr Zähriugischen oder untcr
ihrem Einflüsse entstandenen Stadtrechte. Dcr Stiftungsnrkunde
Freibnrgs v. 1179 legten die Zähringer das Stadtrccht von Freibnrg

i. Br, vom Jahre 1120 zn Grunde.') Diese enthält,
allerdings in abgeschmächtcrer Form, die Bergabnngssreihcit an kirchliche

Stiftungen in einzclncn Füllen, -) Es ist daher wahrschcin-
lich, daß in irgend einer Form dieselbe Bestimmnng auch Aufnahmc
in dcn Stiftungsbrief von 1179 fand,

Eiu zweites Zeugniß führt uns an die Wiege Freiburgs,
nämlich die Handfeste von Dießeuhofeu, im I. Il78 von einein

Hermann v. Kiburg der Stadt verliehen. Diese Handfeste ist

nns in einer Bestätigung vom Jahre l260 erhalten, ^ Darau
würde sich der Stand des Zähringischcn Stadtrcchtes znr Zeit dcr

Gründung Frcibnrgs i, Ue. erkennen lassen. Die Handfeste von

Dicßenhofen enthält ebenfalls die Vergabungsfreiheit zu Gunsten

kirchlicher Zwecke,

Ein weiteres Zeugniß liefert uns die Handfeste der Schwcster-

stadt Bern vom Jahre I2l8, welche ebenfalls Zähringer Stadtrecht

erhalten hat. Diese enthält neben dcr Vergabungsfrciheit
die Verfügungen ack piu« causa,«, Sie ist, weil von denselben

Herzogen von Zährmgen verliehen, wahrscheinlich der Freiburger
Urkunde von 1179 nachgebildet nnd schöpft jedenfalls wie letztere

aus dcm Kölner-Freilmrger Mntterrecht.
Den besten Beweis liefert uns eine nntcr direktem Einfluß

der Freiburger Urkunde von 1179 entstandenen Handfeste. Es ist

die Handfeste von Flumet in Hochsavouen vom Jahre l228-
Unseres Erachtens hat Le Fort ^) dcn Beweis erbracht, daß
dieselbe nnter dem Einflüsse Zähringischen Stadtrechtes speziell Frei-

') Gaupp, Stadtrechte des Mittelalters II p. 58; Hegel, Das erste

Stadtrecht von Freibarg i. Br. (Zeitschrift fiir Geschichte des Oberrheins. 189«

v. 284).

') s 4 bei Gaupp, II p. 19.

^ Schanberg, Zeitschrift fiir noch uugedruckte schweizerische Rechtsquelleu

II. p. 53 ff.
H«s krkmokise» äs I?Ium«t äs 1228 st Is» «Karts» «nmmonals» äs«

Zastn'inizsii (ZVIsmoiro» st ävllvmsat» äs In »ouiuts ä'Iiistuirs st ä'aruliös-
Ivgis äs üsnsvs XIX p, 134 »». I,itrc>äuoti«ns.
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bnrgs entstunden ist. Dieses keum aber blos die Urkunde von
1179 gewesen sein, da die zweite Handfeste von Freiburg uach
der von Flninct liegt. Die tranebisos do ?Iuinot ') enthalten die

Dispvsitionsbefugniß uck piä8 oäu»»».

Ziehen wir darans den Schluß. Es ist nicht anzunehmen,
da das Mutterrecht der Zähringer Stadtrechte die Bcrgabungs-
freiheit zu Gunsten der Kirche kennt, nnd da ferner die nachweislich

unter ihrem Einflnsse entstandenen Stadtrechte dieselbe Be-
stimmnng, wenn auch teils in anderer Form, enthalten, daß die

Griindungsnrknnde von Freiburg i. Ue, eine Ausnahme davon

gemacht haben wird, znmal da eine unter ihrem direkten Einflnß
entstandene Handfeste die Vergabnngsfrciheit in bestimmter Form
enthält. Man darf daher mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten,
daß in Frciburg i. Ue, die Bergabnngcn zu frommen Zwecken

von der Griindttngsurknttdc vvn 1179 garantiert wurden und daß
darin in uucs dic erste Bestimmung über Zuwendungen äck pis.8

ouusus und svmit über Kirchcngut sich findet.
Dieser Schluß wird dadurch bestätigt, daß auf die erste

Handfeste, wie schon früher erwähnt, eine Reihe von Schenkungen
an kirchliche Stiftungen fvlgen, ') Einen weiteren Beweis sehen

wir in dem Umstand, daß seit l2!Z0 diese Schenkungen mit dem

Stadtsiegel versehen sind, ^ ivas dvch nur sv gedeutet werden
kann, daß Schenkungen an Kirchen rechtlich zulässig waren.

Dic erste positive, urkundlich überlieferte Grundlage erhielt
die Erwerbsfreihcit der Kirche im Kanton Freiburg durch die

Handfeste vvm Jahre 1249. Diese enthält bezüglich der

Vergabungen folgende Bestimmungen:^)

ß 16, 8i dn« ,ns.trimoui,'ditsr uontraxseint, qusindiu vir i rs st
oquitär« potsst, omiiia mobiiiä sus, «uisuuqus voiusrit,
iilisrs därs potsst,

§ 19. 8i sdui'Miisis) »ins uxnr« et lo^itim« Iisrsäs uioritue, omnis,
qus pussiäsbat, ssultstus st viziuti qustunr juräti psr
iruuum intsgrum sustocliänt. sä i'ätious, qnncl si quis äb

>) I^s I^ort, >. e. p, 147, ß 4 : « ^.t si torts nuiiu» iisrsdum sa qus
rsssrvät» sunt popssssrit, uriä p-re» ästur pio Osu»,

') l?«nl,äius, Osilsntion dipiomätiqus II. (Kimtonsbibliothek.)
") p'outsins, Ooii. äiplomatiqus II.
') Häuätests sä, I^sKr p. 56 s».



— 93 —

sis zurs Ksrsciiwrio sä postulavsrit, s» pro jurs suo assipist
st iibsrs possiäsbit; quoä si kort« nuiius Ksrsäuui ss, que
sunt rsssrväts, propososrit, uns, psr» Os« cistur

s 24, 8i ziiqui» burzsnsis psr pssestum äiiquiä asquisisrit st
iiiuä smsnäärs vsi assiiznar« äiiquo uioäo voiusrit, Iibsrs
kässrs potsst, sivs in intirmitats, st Ksreäss »ui iiiuä rsciäsrs
tsnsntur, nisi änts obitum »uuin iiiuä smsncisvsrit,, st quio»
quiä pro säiuts anims »us oorain luobu» Konsstis viri» in
sismosinä ä»signavsrit, äum irs st squitärs potsst, iibsrs st
»ins «onträsiistions t'krssrs pots»t st bsrsäss »ui illuä rsääsre
tsnsntur, st si in intirinitäte «ssiäsrit st rsoorästus kusrit
quoä paruin in sismosina ciscisrit »ut ässignävsrit, Iibsrs
et sin« sontrsäistions usqus sä 69 soiiäos in sisrnosinä äars
postsst.

Daraus folgt: 1. Die Handfeste stellt ganz allgemein die

Vergabungsfreiheit von beweglichem Vermögen für jedermann
in gesundem Zustande fest. 2. Von erblosem Gut wird ein

Drittel kirchlichen Zwecken zugewendet. 3. Vergabungen s,ck pias
oausäs sind in gesundem Zustande nach Belieben, im Krankheitsfalle

bis zu einer gewissen Summe zulässig.
Die Verfügungen ack mas «ausäs werden also durch die

Handfeste von 1249 garantiert. Bald darauf wurde die

Verfügungsfreiheit in zweifacher Weise erweitert. Nach dcn

Bestimmungen der Handfeste waren Vergabungen all pias os.v.ss.8 auf
dem Krankenbette ans eine geringe Quantität reduziert und konnten

nur bis zu einer gewissen Summe geschehen. Ueberdies waren auch

im gesunden Zustande nur Verfügungen über bewegliches Gut
zulässig. Diese Bestimmungen wurden im Jahre 1282 von Rat
und Bürgerschaft Freiburgs, kraft der von den Kiburgern ihnen

verliehenen Vollmacht, neue Bestimmungen von Nutzen zu erlassen,')
dahin abgeändert, daß derjenige, der selbständig und ohne

rechtmäßige Erben ist, sei er gesund oder auf dem Krankenbette, frei
und unbehindert Vergabungen machen kann. Diese Bestimmung

') Kssusii äipiornätiqus äu esnton äs I^riKourg I p, 124,

2) Ks«, äiplorn. I. 118: ,,Oe«rstuln kuit quock omni» Koin« äivi-
»us st äispropristus krätsrnälitsr s krstribu» st »ororibu» »ui» ä« stiäin
kor«>i«»»atus sxistsus, sine iibsris ä is^itirns uxors »u<r proersati», oiuniir
bon» »us, quuounqus »int, iu »äoitäts ssu in iget« sgrituäinis «oostitu,^

tu», «ui vuit, iibsrs «ontsrrs p«ts»t, «outrääistious aliqus non obstänts.^
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wurde von Rat und Bürgerschaft durch eine Urkunde vom Jahre
1285 erneuert und bestätigt, ') nnd snr die Dauer von 20

Jahren und darüber festgesetzt, bis dieselbe vvn Rat und Bürgerschaft

widerrufen würde. Interessant ist die Begründung dieses

Erlasses. Die Urkunde sagt nos cousutoruta ovicksMo utilituio
nuimurum vostrnrum, statuimus u. s. w. Diese Begründung
weist daraus hin, daß Rat nnd Bürgerschaft Freiburgs durch

diese Verordnung die Begünstigung dcr Vergabungen acl pms
cuusus im Auge hatten. Diese zeitliche Beschränkung der

Verordnung weist aber auch daraus hin, daß es sich um einen Versuch

handelte, und daß der Rat sich vorbehielt, die Bcrsügung
widerrufen zu können.

Neben der auf diese Weise mvdificierten Handfcste übte dcr

Schwabenspiegel auf die Bergabungsfreiheit in Frciburg einen

nicht zu unterschätzenden Einfluß aus. Freiburg war im Jahre
1277 unter österreichische Herrschaft gekommen nnd etma seit dem

Ende des 13. Jahrhunderts hatte dcr Schwabenspiegel in Freibnrg

wenigstens subsidiäre Geltung, Den Beweis liefert nns
cine Rechtssammlung aus den Jahren 1542—1573, welcher eine

ältere Sammlung zn Grunde liegt, Diese zählt unter dic

ältesten Rcchtsquellen die Handfeste, das Landrecht, Lehen- nnd

Edelrecht, die welschen Ordnnngsbüchcr von Cndriffin u. f. w,

Da die ganze Reihe dieser Rechtsqnellcn chronologisch ausgezählt

ist, so crgiebt sich als Periode der Einführung des Schwavcn-
spicgels die Zeit zwischen der Handfeste nnd den Ordnungsbüchern

Cndrifftns (Ende des 14, Jahrhunderts). Da der Schwaben-

spiegel etwa 1274—1275 abgefaßt wurde, fo dürfte die Annahme,
der Schwabenspiegel habe seit Ende des 13. Jahrhunderts in Freiburg

nach und nach Geltung erlangt, gerechtfertigt sein. Die
Bestimmungen des Schwabenspiegels ergänzen und erweitern die

Versügungsfreibeit aci pig.s causus der Handfeste.

Dies ist Ende des 13. Jahrhunderts in Freiburg dic

Rechtsgrundlage, auf welcher die Vergabungen und letztwilligen
Verfügungen zu Gunsten kirchlicher Institute und Zwecke beruhten.

') Kee, äipioiii I, v. 123.

I^sgisiatioo st varistö« '1, 13,

') Schnell, Rechtsquellen des Kantons Freiburg p. 10.

W. Laßberg. W 5a, 165, 166, 3231). u. s, w.



— 95 —

Und dieser Nechtszustand betreffs der Verfügungen pis.8

Läusus dauerte über eiu Jahrhundert. In dieser Zeit können wir
eine Reihe von Schenkungsurkunden an Klöster, Spitäler und

Kirchen verzeichnen, ') Im Jahre 1370 wurde bestimmt, daß

auf den Tod hin jeder bis auf l0 Pfund für sein Zeelgeräte
bestimmen könne, -) Daß die Schenkungsurkunden mit dem Stadtsiegel

versehen waren, wurde oben schon erwähnt; daneben findet
sich auch das Siegel des Bischofs von Lausanne und des Pfarrers
von Freiburg,

Ende des 14, Jahrhunderts trat eine Änderung in der

Haltung des Rates uud der Bürgerschaft den Schenkungen und

Vergabungen zu kirchlichen Zwecken gegenüber ein. Diese Änderung

äußerte sich in einer Reihe vvn Verordnungen, welche

bezüglich der Zuwendungen an kirchliche Stiftungen erlassen wurden.

Die Ursache dieser veränderten Stellung wird in den Urkunden

direkt nicht angegeben- über den Zweck derselben wird gesagt, daß

Rat und Bürgerschaft diese Verordnungen erlassen « por lo com-
munul proüt, st vscsWitsiö äe uotrs vills st communitsi? » ^).

Dies sagt deutlich geung, daß das Kirchen- und Stiftsgut infolge
der zahlreichen Schenkungen anfing, der Bürgerschaft über den

Kopf zu wachsen. Dieser Umstand hat ohne Zweifel, wie dies in
dieser Zeit auch anderswo beinahe allgemein geschah, die Bürgerschaft

Freiburgs veranlaßt, eine andere Stellung den Schenkungen

an Kirchen und Klöster gegenüber zu nehmen und ein Mittel zu

finden, um den allzu großen Erwerb der Güter todter Hund zn

regeln. Im Jahre 1397 erließen Rat und Bürgerschaft von

Freibnrg eine Bestimmung des Inhalts, °) daß alle im
Stadtgebiete gelegenen, an Kirchen, Geistliche, Klöster, Spitäler,
Stiftungen gewidmeten Grundzinsen, sowie Almosen, Jahrzeiten u. s.w.
stets uud zu jeder Zeit des Jahres von den Verwandten bis zum

fünften Grade incl. wieder loskäuflich feien und zwar mit 20

sol. Lausan. für 12 den. Zins. Die so frei gewordenen Zinsen

') liscarsil äipiom, I—IV; k'outains, Ooileot, ciivioiv, II, V, VI.
y l^i^tion väristös 1. 13 toi. 61»,

lisousil ciiolom, V p, 117.

') Kahl, Die deutschen Amortisationsgesetze v. 315,

2) «so, äiplom, V p, 117,
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sollen wieder zur Ablösung anderer Grundstücke verwendet werden,

Vereinzelte Ablösungen kommen zwar schon seit dem Anfang des

14. Jahrhunderts vor, doch wnrde durch die erwähnte Verordnung

die obligatorische Ablösung gesetzlich festgelegt und im
folgenden Jahre, 139», von Rat und Bürgerschaft nochmals

bestätigt. »)

In diesen zwei Verordnungen sehen wir die ersten Ansätze

zn den späteren Amvrtisationsgesetzcn. Freilich liegt darin noch

nicht direkt eine Beschränkung des Gütererwerbs dnrch Kirchen,

Klöster und geistlichc Stiftungen, wohl abcr find dieselben ein

Mittel um zu verhindern, daß der Besitz der todten Hand und

deren Rechte anf Liegenschaften auf Kosten dcs Gemeingutes sich

nicht allzu sehr vergrößere; denn sind die Widmungen an Grundzinsen

und andere Bergabnngen rückkäuflich, so ist damit der der

todten Hund innewohnenden Tendenz, sich dem Verkehre zu
entziehen, ein Niegel vorgeschoben.

Die Verordnungen wurden vor dcr Hand nur für das

Stadtgebiet von Freibnrg erlassen; im Jahre 1410 wurden sie

auch auf das Gebiet außerhalb der Stadt « in totts nostre seg-

nioris, d. h. auf die alte Landschaft ausgedehnt. Die Verordnung

wurde vvn der ganzen Bürgerschaft erlassen; letztere bestätigt

zncrst die Erlasse von 1397 und 1398 nnd bestimmt, daß in Bezug

auf Schcnknngen, Legate u. f. w. an Kirchen, Spitäler,
Bruderschaften, Klöster, Geistliche und Mönche in der alten Landschaft

das gleiche Recht ivie in der Stadt bestehen und daß alle

an die erwähnten Stiftungen gemachten Zuwendungen, von den

Verwandten bis zum fünften Grad incl., unter denselben

Bedingungen wie für das Stadtgebiet, loskänflich sein sollen.

Eine Urkunde von 1420 °) zeigt, bis zu welchem Grade die

Liegenschaften durch die an Stiftungen gcmidmeten Lasten

beschwert waren. Biele Bürger waren nicht mehr in der Lage,

ihre Häuser und Besitzungen in Stand zu halten; die Überzahl

') Nee. äiplum. V p. 118.

S, die Regesten bei Daguet, Historische Denkwürdigkeiten für dic

Jahre 1321 ff, fol. 'l12, 113, 116 u. f. w. (Staatsarchiv.)

') Ks«. cZivlviu. V p. 133.

') Ks«, ciioiom. VI p. 175,

°) «se, ciipiom, VII, p. 80.



— 97 —

der darauf ruhenden Lasten wird als Grund angegeben, daß manche
dem Ruin entgegen gehen und die Stadt großen Schaden leide.

Daher verordneten Rat nnd Biirgerschaft nochmals, daß alle Grnnd-
lasten auf Stadtliegenschnsten, welcher Natur sie auch seien, nnter
deu obenerwähnten Bedingungen loskänflich seien. Für die

Zukunft wurde bestimmt, daß auf städtische Liegenschaften keine Lasten

an Stiftungen, sei es durch Berkauf, Obligation, Cession, Schenkung,

Verfügung, Testament, Legat, oder auf irgend eine Weise,

gewidmet iverden dürfen, es sei denn unter der Bedingung einer

immerwährenden Loskaufsmöglichkeit, ') Eine Ausnahme davon
bildete die Kirche St. Niklaus. Mit dieser Bestimmung glaubte
der Rat für die Zukunft gesorgt zu haben; auch war damit die

Gesetzgebung in dieser Beziehung abgeschlossen.

Die Absicht des Rates und der Bürgerschaft war es nicht,

Schenkungen an Kirchen und Klöstern zu verhindern; dies ergiebt sich

schon aus dem Wortlaut der Erlasse, und es finden sich in der

Folgezeit zahlreiche Schenkungen an geistliche Stistungen u. s. w.,
deren Urkunden zum großen Teile mit dem Stadtsiegel versehen

sind. Ferner wurde zn Gunsten der Schenkungen mortis causa,

an die Kirchenfabrik von Freiburg eine Verordnung erlassen und

bestimmt, daß bei Todesfällen die Gabnngen zu Gunsten der Kirchen
allen anderen Schnlden vorgehen sollen.

Die Entwickelung zu Gunsten des Gütererwerbs todter Hand
nahm dennoch ihren Lauf; dic erwähnten Präventivmittcl erwiesen
sich als ungenügend, um die Vermehrung des Besitzes in den Händen
der Kirchen nnd Klöster zn verhindern. Angesichts dieser

Zustände erklärten Schultheiß, Rat, Venner, Sechzig und Zweihundert

dcr Stadt Freiburg nicht mehr zugeben zu können, daß
eine so große Anzahl von Gütern in Stadt und Land dnrch Kanf
an die Gotteshäuser übergehe, denn dadurch daß dem freien Verkehr

diese Güter entzogen wurden, erwachse dem Gemeinwesen großer

') Die Verordnungen hatten auch teilweise den erwünschten Vrfolg,
Ini Jahre 1422 gestatteten einige Gottesglieder in Folge der angeordneten

Losung die Ablösung von Nebenzinsen auf dem Fuß von 72 sol. Lausan. gegen
einen Zins von 3 fol. Lausan, (Daguet, Histor, Denkwürdigkeiten f, das Jahr
1422 ff. fol. 370 u. f. w.)

2) Lözisiätion st variSts» 'I'. 13, toi. 61a und 6lb, Verordnungen

von 1417 und 1440,
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Schaden und Nachteil, Deshalb haben dieselben „zu gut unserem

gemeinen nutz, mit wol crwagncn bedrucken beraten" den 6, Juni
1483 folgende Verordnung') erlassen:

1. Bon jetzt an soll kein Gotteshaus weder Zins, Renten,
Gülten noch Güter in unserer Stadt, unseren Landen

und Gebieten kanfen.

2. Geschieht es aber dennoch, so sind die nächsten Ver¬

wandten und gesipte Magen des Verkäufers befugt, das

Verkaufsobjekt nm dieselbe Summe, welche vom Gotteshaus

bezahlt wurdc oder in dem Kauf bestimmt war,
ungehindert zurückzukaufen d. h. dic nächsten Verwandten

haben ein Zugrccht.
3. Sind aber keine Verwandten da, welche das Zugrecht

ausüben wvllen, so nehmen Schultheiß uud Räte die

Sache in die Hand und überlassen dasselbe einem ihrer
Bürger nach ihrem Belieben,

4. Ausgenommen den Dorfleuten gegenüber, welche in
der Stadt Hans und Hof haben, steht ein gleiches Zugrecht

der Bürgerschaft der Stadt gegen die Landleute zn.

5. Die außerhalb der Stadt und Land wohnen und Gülten
und Güter in Stadt und Land haben und dieselben

verkaufen wollen, sollen den Rat zuerst davon benachrichtigen,

damit derselbe zu Nutz und Frommen des

Gemeinwesens cine Verfügung darüber treffen könne.

L, Die vorgesetzte Ordnung soll in aller Strenge zur Aus¬

führung gebracht werden und in Geltung sein bis
dieselbe durch die Nachkommen „mit glichen rat und nützliche

Ursachen, ganz oder zum teil abgetan oder geendrct,

gemindret, gemeret oder gebessret wird."

In dieser Verordnung liegt die erste direkte Erwerbs-
beschränkung dcr kirchlichen Genossenschaften durch dic staatliche

Behörde; wir haben hier das erste Amortisationsgcsctz von
Freiburg. Bevor wir dasselbe näher ins Auge fassen, müssen wir
den Begriff AmvrtisativnSgcsetz cingehcnd erörtern,

') II, <_!«IIusI,!Un clu» WI» KI, 157«,,
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Unter „todter Hand" (manus mortua) versteht man nach

mittelalterlicher Ausdrucksweise jene Korporationen, von welchen

in Folge dcr ihnen innewohnenden Tendenz, das einmal erlangte
Vermögen dem Berkehr zu entziehen, eine Wiedergabe desselben so

wenig zu erwarten war, wie von der geschlossenen Hand eines Todten.
Güter der todten Hand sind daher solche, welche in Folge ihrer
Zuwendung an diese Korporationen für den Weltverkehr sozusagen

todt find. Die Zueignung von Vermögensstücken an die manu«

mortua hieß daher «, ackmort.i2g.rs », der Akt der

Vermögensübertragung selbst « ackmorti^ati«. » Folgerichtig wurde das

Verbot einer solchen Zuwendung « Isx ck« non ackmorti^ancko »

genannt.')
Hente versteht man nnter Amortisationsgesetze im staats-

kirchenrechtlichcn Sinne die Gesetze, ivelche die Beschränkung der

Vermögens- und Erwerbsfähigkeit der Kirche und der

kirchlichen Anstalten zum Inhalte haben. -) Dicsc Gesetze beschränken

entweder das Recht, Liegenschaften zu erwerben vder binden den

Erwerb von Vermögensobjekten über einen bestimmten Wert aus
Rechtsgeschäften überhaupt oder aus Schenkungen und letztwilligen
Verfügungen bei kirchlichen Rechtssnbjekten an eine besondere

staatliche Genehmigung.Ihrem Inhalte nach sind die

Amortisationsgesetze sehr verschieden. Der Mobiliarerwcrb ist immer

nur im Falle eines lukrativen Titels, jedoch bald unterschiedslos,
bald erst von einem bestimmten Betrage an beschränkt; hinsichtlich
der Immobilien sinden sich Beschränkungen bald nnr des lnkrativen,
bald nur des onerosen, bald jedes Erwerbes und zwar wiederum
bald ohne Rücksicht auf den Wert des Objektes, bald erst jenseits
einer bestimmten Wertgrenze. Der Form nach enthalten die

Amortisationsgesetze entweder eine Beschränkung der Rechtsfähigkeit

überhaupt, d. h. eine wirkliche Unfähigkeit für kirchliche Rechts¬

's S, Kahl, Die deutschen Amortisationsgesetze p, 1,

's Handwörterbuch der Staatswissenschaften I p. 243, Die Definition
welche Biederlack (Staatslezikon der Görresgesellschaft III p. 1l)S) gibt, ist zu

eng, weil dieselbe die Beschränkung der Erwerbsfähigkeit als solcher nicht ge-

nügend berücksichtigt.

') Bgl, Realencyklopädie für protestantische Theologie I', p, 350,

') Gierte, Die Genosseuschaftsthevrie und die deutsche Rechtsprechung
1887 p, S67 A, 1.
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subjekte zum Erwerbe von nicht amortisiertem Grundeigentum
vder einc blvßc Beschränkung der Handlungsfähigkeit (die meisten

neueren Amvrtisationsgesetze ^), Manchmal enthalten die Amvr-
tisationsgesetze unter Androhung von Strafen und Rechtsnachteilen
die Verpflichtung alsbaldiger Wiederueräufzerung geschenkter oder

letztwillig zugewendeter Immobilien odcr statuiren die Richtigkeit
der betreffenden Zuwendung oder des Erwerbs. ")

Das soeben erwähnte, im Jahre l482 erlassene Gesetz

enthält snr die Gotteshäuser das Verbot, Liegenschaften oder Rechte

auf solche durch Kauf zu erwerben. Dasselbe beschränkt blos die

Handlungsfähigkeit nnd berührt die Rechtsfähigkeit der GottcS-

glieder als solche nicht. Es wird gesagt, die Gotteshäuser sollen
keine liegenden Güter u, s. w, erwerben; geschieht es aber

dennoch, so svllen die getroffenen Bestimmungen in Anwendung kommen

und ein Zugrecht iu der festgesetzten Weise ausgeübt werden.

Der Erwerb aus Schenkungen nnd letztwilligen Verfügungen wird
durch diese Verordnung nicht berührt, Erwerbungen dieser Art
konnten nach wie vor geschehen, vorbehaltlich der im Jahre 1420

statuirten Bedingung fortwährender Loskaufsmvglichkeit; nur wurdc
im Jahre 1492 die Hingabe liegender Güter überhaupt erschwert ').

Die Ablösungen von Zinsen, Gülten, Nentcn u. s. w. nahmen

durch das 15. Jahrhundert hindurch ihreu weiteren Berlcmf,
Die Form, in welch.r dies geschah, ist eine mannigfaltige, die

Ablösung geschah nicht aus einer einheitlichen Basis. Gegen Ende

des Jahrhunderts wurde ein einheitliches Verfahren der Ablösung

von der heimlichen Kammer in Borschlag gebracht und vom Rat
die Form der Ablvsungsbriefe genehmigt. ^)

Etwa seit 1480«) läßt sich cvnstatiren, daß durch kirchlich«

') Eine Anzahl älterer Amortisationsgesetze, serner das heutige
nordamerikanische Recht, welches deu kirchlichen Korporationen für ihren Gesumms
erwerb einc absolute Grenze zieht, an welcher die Bermögensfähigkeit als solche

aufhört.
2) Merke, l. s. p. 144 A. 2.

') Kahl, I. «. p. s u. 300.

Ratsmanual 29. November 1492.

°) Projektbuch, Osterprojekt 1495 (l^gislatiua st varists» 54. t'ol. 3a).
°) Frühere Einmischungen des Rates in Bermögensangelegenheiten mehr

privater Natur (z. B, Ratsmanual vom 20, August, 22. Dezember 1565) über-

gehen wir hier,
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Rechtssubjcktc eingegangcnc Rechtsgeschäfte unter der Kontrole des

Rutcs stehen, Iin Jahre 1482 wird durch den Rat verordnet, >)

daß ein vvn dcn Klosterfrauen der Magern Au vorgenvmmcncr
Tausch kraftlos und die geinachtcu Tauschbricfe nichtig sein sollen,
weil das Kloster Magerau bevvgtct ist uud die «lostcrfrauen einen

Vogt in der Weltlichkeit habcn, vhnc welchen kein Kauf, Tausch
vder andere Rechtsgeschäfte eingegangen werden können. Im
Jahre 1500 wird ein von der Priesterschaft in Orbe geschlossener

Kontrakt von dcm Rate ratificiert -) n, n, m. Diese Erscheinungen
bilden gewissermaßen dcn Übergang znr eigentlichen Amortisation,

Die offizielle, dnrch Natsbcschlnß dekretierte Einführung der

Amortisation, d, h. das Binden des Erwerbs von Vermögensobjekten

aus Rechtsgeschäften, besonders ans Kauf, nn obrigkeitliche

Erlaubniß sür kirchliche Genossenschaften, läßt sich dem Zeitpunkt
nach nicht genau nachweisen. Wahrscheinlich wnrde das

Amortisationsgeschäft nach und nach eingeführt.
Die ersten Anfänge fallen nm das Jahr 1500, aus welchem

nns ein Urteil, allerdings nicht im Wortlaut, vorliegt, welches

Ähnlichkeit mit einer Amortisation hat. Da aber dieses Urteil,
welches in den Ratserkanntnussenbücher von 164l erwähnt ist,

nach der Ansicht des Rates selbst, noch keine deutliche Amvrti-
sntion enthält, so können wir dicscn Zeitpunkt nicht als sicheren

Ausgangspunkt sür die Amortisation nehmen. Wenn wir jedoch

die große Anzahl vvn Amvrtisativnen in Betracht ziehen, wclche

sich in der ersten Hälfte des l6. Jahrhunderts vvrfinden, so dürften
wir nicht irre gehen, wenn wir die Anfänge des durch den kleinen

Rat ausgeübten Amortisationsgeschäftes in die zwei ersten

Jahrzehnte dcs 16. Jahrhunderts verlegen.
Es kann nicht unsere Absicht sein, die vou dem Rate vorge--

nommcnen Amortisationen von Gütern, welche an Gotteshäuser,

Klöster, Spitäler, Pfarreien n. s, w, gegeben worden, aufzuzählen.

Bei dem Amortisationsgeschäft, d. h. bei dem Übergang von

') Ratsmamml v. IL, Mörz 1482,

y Ratsmcmual vom 20. März 1500.

«) 20. März 1641. toi. 142K.

') S. die Ratsmcmuale von 1540—1600; Ratserkanntnussenbitcher

1544, 1553, 1560 u. s. w.
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liegenden Gütern an die todte Hand, deren Wahrnehmung zu den

Befugnissen des kleinen Rates gehörte, mußte dem Staate cinc

gewisse Summe bezahlt werden, »ousssrt« genannt, daher heißt
die Amortisation auch ussoullortutiou. Einc jährliche «ouffeit«
wird erst später erhoben, ob vvn allen Gütern der todten Hand,
ob ständig vder vorübergehend, konnte ans den Quellen nicht
eruirt werden.

Beinahe parallel mit der Amortisation ging die vom Rate

gestattete und nach Kräften beförderte, ja selbst befohlene Befreiung

von der todten Hand, welche nach Erlegung dcr Schätzungssumme

und eines jährlichen Zinses und nach Bezahlung eines

Lobs oder des Freiungszinses von dcm Rate ausgesprvchcn nnd

von denl Obercommissarius in die Erkanntnussenbüchcr eingetragen
wnrde. ') Wie früher die Ablösungsbriefc, so finden wir seit der

Mitte dcs 16. Jahrhunderts sogenannte Amvrtisativusbricfe,
Durch das Amortisativnsgeschäft und die Befreiung vvn der

todten Hand, welche der Rat handhabte, konnte letzterer fv ziemlich

genau feststellen, welches der Stand der todten Hand war.
Dies war aber nicht dcr Fall in Bezug auf das früher von der

todten Hand erworbene. Um einen genanen Überblick über die

von todter Hand bcsessenen Liegenschaften zn haben, befahl der Rat
ein Verzeichniß derselben anzufcrtigcn. Von diesen in tvdter Hand

liegenden Gütern wurde seit der Mitte des 16. Jahrhunderts au

mehreren Orten von den Klöstern uus Veranlassung der Vögte
und Amtslente ein Teil dem freien Verkehr übergeben. Der Rat

vou Freiburg zieht daher in Erwägung, anf welche Weise die

Gottesglicder dafür entschädigt werden könnten, damit man sich

keiner Verletzung des göttlichen Rechtes schuldig machte. -)

Dies war der Stand der Gesetzgebung über die Erwcrbs-
und Vcrmögensfähigkeit der kirchlichen Genossenschaften am
Vorabend der Einführung des nenen Stadtrechts, der sogenannten

Municipale. Letztere war nnr langsam zu Staude gekommen.

Schon lange hatte man das Bedürfniß empfunden, Ordnung in

S, die Ratsmaimale und die Ratserkcinutuussenbiicher vvn 1550—

1600, Ein charakteristisches Beispiel im Auszug bei Fontaine, Oiisotioii
äipioilläticjus XIX v, 148,

-) Ratsmanual 28, August 1S83,
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das zerstreute Gcsetzcsmuterial zu bringen und dasselbe zu einem

systematischen Ganzen zusammenzufassen, ') Die erste Frncht dieser

Bestrebungen siud dic beiden l'vllectious ,los iois, melche in das

14. und 15. Jahrhundert fallen. -) Darauf folgen in dcr ersten

Hälfte des 16. Jahrhunderts einige Ansätze von Entwürfen zu
einer Municipale, unter anderen von Lombard nnd Clery, -) Die
Hauptarbeit fällt in die zweite Hälfte dcs l6. Jahrhunderts nnd

besteht in zwei Entwürfen von Falckncr, drei von Gnrncl und drci von

Techtermann. Dicsc Entwürfc bcrnhen hauptsächlich aus der Handfeste,

den alten OrdnnngSbüchern, dem Schwabensviegel, dcn Pro-
jektbüchcrn nnd den RatSmannalcn. Es sollte also nicht nenes

Recht geschaffen, sondern das alte in eine nene Form gebracht
werden.

Die Bermvgensfähigkeit der kirchlichen Kvrporationen ist in
den Vorentwürfen ebenfalls berücksichtigt. Wir benntzen bloß die

hauptsächlichsten derselben und erwähnen knrz die einschlägigen

Partien, Diese beziehen sich auf die Bergabungen und Legate
ack pig,s causa«, welche nn Gotteshäuser, Stifter, Klöster und

Gottesglieder, Ordcnslcute, Bruderschaften gegeben werden
können, Dieselben sind in Jahresfrist auszurichten und gehen den

Schulden vor. Vvn erblvsem Gute kommt nach Abzug der

Seelgeräte, ivelche meistens ein Drittel des Nachlasses betragen,
ein Teil dcn Gottesgliedern zu, der andere Teil wird zu
gemeinnützigen Zwecken verwendet. °)

Im Jahre 1600 lag dcr dritte Entwurf von Techtermann
den Räten zur Beratung vor. Derselbe wurde mit einigen Ab-

ändcrungsanträgen und einigen Zusätzen, welche die Beratungen

'1 Bgl, meine « lutraäustiuu s, I'bistoirs äu ciroit kribourMois » slvl,^

liuistss ä'Ki«toirs t'ribourAsoiss 1, p, 31 ci »»).

l^^islation st variets» 5 u, 6,

') Dieselben befinden sich znm großen Teile in den « l^gislation st
varists» » I^l" 7—10.

's Projekt Gurnel: Lsgisiation st varistss u° 12 kol. 174a,

u° 13 toi. 145b, n'14. kol. 103K, 163b. Projekt Techtermann: I.Pro¬
jekt toi. 112b, 113», II. Projekt 49b, 50a.

°) Projekt Gnrnel: I.uzislatiou st variStss n' 11 kol. L60b.
u° 13 kol. 63, u° 14 kol. 154. Projekt Techtermann: I. Proj. kol. 129K:

II. Proj. kol. 58b.
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ziemlich lange hinauszogen, angenommen und als nenes Stadtrecht
eingeführt.

Die Mnnicipale ') enthält in Bezug auf die Erwerbsfähig-
keit der Kirche folgende Bestimmungen:

1) Gabungen und Legate"), die in Testamenten vdcr Codi-
eilten begriffen und aus Andacht oder Erbarmen untcr
dem Wörtlein piu eauss, verstanden, ansehen, die sollen

in kraft aller Landen gemeinen Brauchs gelten, von den

Erben gehalten und ausgericht werden, obschon das

Testament entkräftiget und widerrufen wurde; dic Erbeu
können dann die Gabungen ans anderen Ursachen, so unter
dem Titel „Bon Entkräftigung der Gabnng" anzogen
worden, mit dem Rechten widerfechten und cntkräftigcn.

Alle Legate uud Gabungcn, die nicht widerrufen
werden, sollen die gesetzte Erben ausrichten und zahlen

angends, oder in dem Zihl, das der Testirer geordnet^
hat, oder doch, wann kein Zihl der Zahlung bestimmt

ist, in Jahressrist, nach des Testierers Tod, der Erb
mög es dann von dem Legatario erwerben, an Zins
mit Versicherung des Hauptgutes,

Wcm einer ein erbärmliche Gabung oder ein

Gabung aus Andacht als Gottesgabcn, die den Armen,
den Stiften geschehen, cmpfcchct nnd die Con-

ditivn und die Geding, in welchem die Gab vergäbet
worden, nit haltet, diefelbige anch nach des Gebers

Willen, Meinung und Ordnung ohne Änderung und

Glos; nit bricht, noch anwendet, so mag des Gebers
Erb und seine Nachkommen dic Gabnng mit Fug und

Recht entkräftigen lassen.

2) Von erblosem Gut ^), Stirbt jemand und verlaßt viel

') Herausgegeben in der Zeitschrift für schweizerisches Recht N, F. XV
n. XVI, p. 153—303, Da der letzte Teil, das Erbrecht enthaltend, noch nicht
ini Drnck erschienen ist, so zitiren mir nach zwei Handschriften, welchc sich auf
der Kantonsbibliothek (deutsche Redaktion) und anf dem Staatsarchiv (französ,

Text) befinden,

') Municipale lol, 179, resp, 211,

') Municipale kol. 204, resp, 242,
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oder wenig Gut in dieser Statt, Landen und Gebieten,

und weder eingesetzter noch anderer Erb nvch Frcnnd

zum weitesten in dem fünften Grad der Seitenlinien
das Gul in Jahressrist nach dem Todesfall mit Be-

weisung eines Erbrechtcns der Freundschaft halb nicht

ausbricht, dann so lang svll es die Obrigkeit behalten,
so soll es der Stadt zu und heimgefallcn sein, dergc-

stalten und Massen, daß cs nach Abzug der Seelgercitcn
uud Schulden des Abgestorbenen, in zwei Teile geteilt
nnd der einte Teil dcn Gottcsgliedcrn oder de» Armen

durch Gottes Willen gegeben werden.

3) Von Erbschaften der Ordcnsleute nnd anderer geistlicher

Persvnen'). Dcswcgcn, daß die Geistliche, fnrnemlich
Ordcnsleute svlchcr Conditivnen sind, daß man vou ihnen

etwas nicht zu erwarten habe, dagegen daß sie nach

und nach Kinder aus guten Hänsern an sich ziehen nnd

also die besten Güter an sich bringen möchten, welches

auch zu Nachteil der Lehensherrcn gcreichen mag,
indem daß die Güter in todte Hand fallen wnrden, so

ist angesehen, daß, wann der Ordensleute Eltern und

Verwandte untestiert abgangen, dieselb ige Ordenslentc
diser Gestalt zn ihrcr loZitimum und Erbrecht succc-

dicrcn mögen, daß sie allein Schleißer und Fruchtuießer
sein sollen, das Eigentum soll aber den anderen nächstcn

Verwandten gehören. Doch sind dic wcltlichc Priester aus

dieser Satzung gcdingt, welche dann wie andere Erb-
genossen gehalten werden sollen.

Wic wir sehen, schließt sich die Mnnicipialc, mit Ansnahme
des letzten Artikels, enge an die Vvrentwürfe an, Da letzterer
in keinem Vorcntwurf steht, so ergiebt sich, daß derselbe später

nach erfolgter Beratung von den Räten in das nene Stadtrecht
eingeführt wurdc. In Bezug auf das Erbrecht der Klöster bildet
die Municipale keinen Abschluß; cs blieb der folgenden Perivde
vorbehalten, die diesbezügliche Gcsctzgcbnng wieder anfzunehmcn
und dieselbe zu Ende zu führen.

') Municipale WI. 2U«, resp. 237.
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s 2,

Die Periode dcr Amortisativnsgescyc (17. und 18. Zahrhnndcrts.

^V, His zur Errichtung dcr ÄmoriisationsKnmmer,
(Ende des 17. Jahrhunderts.)

Als Resultat dcr ersten Periode in Bezug ans die Erwerbs-
fähigkeit dcr Kirche in Frciburg ergab sich, erstens, Freiheit von
Zuwendungen an dic Kirchc durch Gabungen nnd Schenkungen,

hauptsächlich von beweglichem Vermögen, zweitens, möglichste

Erschwerung dcr Hingabc von Liegenschaften an kirchliche Genossenschaften,

ferner Einführnng dcr Amortisation für Erwerbungen
liegender Güler aus Rcchtsgcschäften besonders ans Kanf, endlich

dnrch die Municipalc Beschränkung des Erbrechtes der Kloster-

augchörigcn, insofern dieselben bloß Nießbrauch aber nicht Eigen-

tnmSrccht ihres Erbes beanspruchen können.

Die zweite Periode beginnt damit, die von der Municipale

angebahnte Gesetzgebung bezüglich dcs Erbrechtes dcr Klöstcr
zu Ungunsten der letzteren zn erweitern, Dic heimliche Kammer

dringt schvn im Jahre 1626 auf cine diesbezügliche Reform, ')
indem fic hervorhebt, daß die geistlichcn Ständc dic Kinder vieler

reicher Lcntc aufnehmen und svnst auch durch Testamente und

Bcrgubnngen nicht nur bewegliches, svndcrn anch unbewcglichcs

Bermögcn an dieselben kvmmt. Es sei daher unvermeidlich, duß

die geistlichen Stände mit der Zeit das ganze Land erhalten. Um

diesem vvrzubeugen, bringt die heimliche Kammer in Borschlag, vb

es nicht an der Zeit wäre, einc Ordnung zn erlassen, welche
verbieten solle, daß die klösterlichen nnd kirchlichen Gcnossenschaftcn

licgende Güter weder kaufen noch durch Erbschaft, Testament oder

anf irgend cine underc Weise erwerben mögen. Es bleibe dcr

Obrigkcit auhcimgcstcllt, vb sie dieses vdcr ciu anderes Mittel
wähle, jedenfalls muß man darauf bestehen, daß vvn Erbschaften
den Klvsterleuten blos dcr Zins, nicht aber die Erbschaftsmnsse

zufalle.

Anf die Anregung der heimlichen Kammer hin wnrden

vvn dem Rate einige Mitglieder mit dcr Sache betraut. Diese

') Prajektbuch, Pfingstprvjekt 1626 (I^istaticni ot varistö» n" 58

kol, 4a).
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svllten einen Entwnrs ausarbeiten und denselben vor die Rats-
Versammlung bringen. Die mit der Vorbcrutung betrauten Herren
scheinen die Sache nicht allzuschnell befördert zn haben, denn

geraume Zeit nachher erließ die heimliche Kammer einen energischen

Appell an dcn Rat, in ivclchcm iibcr die Saumseligkeit uud
Nachlässigkeit, mit denen die Geschäfte besorgt wcrdcn, bittcr geklagt
wird, ') Der Rat ließ sich erst t630 dazu herbei, cinc
Kommission ciuzusetzcn, wclchc den Auftrag erhielt, zn untcrsuchcn, vb

nach gemeinem Recht die Geistlichcn erbfähig seien. Die Kom-

missivn sollc nach reiflicher Überlegung einen eingehenden Entwurf
ausarbeiten, welcher dcm täglichcn Rat vorgclegt und nachhcr

vor den großen Rat gebracht iverden wird. Dcr Entwurf mus;

bis zum 20, Dczcmbcr 1630 fcrtiggcftcllt, nachhcr dcu Geistlichen
uud Klöstern mitgeteilt wcrdcn, damit man sich dariibcr bcratcn
nnd vcrständigcn könne, aus daß dic Obrigkcit ciucr fcrneren

Anordnung in dicfcr Sachc überhoben sci. ")

Die Attsfiihrnng dieses Planes sticß anf großcn Widerstand
bci dcn Klöstern.'') Diese schützten Mangel nnd Armnt vor, nm sich

gcgen dic sie bedrohende Erbunfähigkeit zn wehrcn. Dcr Rat
fvrdertc darauf eiu Vcrzeichniß dcs Vermögens nnd dcs Einkommens

der Klöster, um die Berechtigung dcr erhvbencn Bedenken

zn beurteilen. Der Rat will den klöstcrlichcn Genossenschaften ein

ehrliches und reichliches Einkommen sichcrn, kann aber nicht

zugeben, daß die Klvsterlente zu tcstiren befngt seien, weil dadurch

der weltliche Stand übermeistert nnd beschmcrt würde; dies zn

verhindern sei seine Pflicht, damit nicht zuletzt die Geistlichen den Laien

über dcn Kopf wachsen.

Der verlangte Entwurf licß auch jetzt uoch langc auf sich

wartcn, dcnu cinigc Monate später bcklagcn sich die Bcnncr ob

der Verzögerung nnd weisen besonders darauf hin, daß die

Kommission in dcm anberaumten Termin betresss der Erbschastcn dcr

Klöstcr ihre Sitznngen nicht abgehalten habe. Dic Venner stellen

') Projettbuch. Pftngstprojekt 1S2S. (1.s«i«lsti<», ot v»riötö« „" 58

w>, 19 b),
-) Ratsnnnnial v, 5, Dezember 1l>3t>.

') Ratsmamml v, 30, Dezember 16,W.

0 Rcitsmemual v, 13, März 1631,
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die Aufrage, ob man dcm Projekte von 1629 keine Folge leisten
wolle nnd bittcn dcn täglichen Rat, einen Entschluß in dicscr

Zache zn fassen, damit man die Angclegenhcit vor den großen
Rat bringen könne, Dics wirkte. Die Kommission erhielt den

Bcfchl, ihrc Concepte zusammcnznstetlen, daraus einen Entwurf zu

machen und dcnsclbcn binnen 14 Tagen dem täglichen und dcm

großen Rat vorzulegen.
Dcr Entwurf wurde von der Kommission eingereicht nnd

vor dcm Rn! verlesen. Er stell! sich zur Aufgabe, einerseits nach

Milicln zu suchen, dnrch wclchc dcr politische Stand stark erhalten
iverden könne, nnd welche andererseits der Immunität dcs geistlichen

Standes nicht zu nahe treten; die Interessen beider Stände sollen

gewahrt ivcrdcn, Dcr Entwurf ist folgender; ')

1, Dicjcnigen, ivelche beanspruchen, ein Intestaterbrecht zu

besitzen, sollen der Wclt nicht abgcstorbcn scin, sondern
der Art, daß auch von ihnen etwas geerbt und an dcn

weltlichen Stand fallen könne. Nun ist dies bei den

Geistlichcn nicht der Fall; cs sollcn also die Klvstcrlente

nicht ab intostuto erben, weil sie der Welt entsagt haben

nnd weil ihr Reich im Himmel ist, das Erbe soll au

dic nächstem Verwandten fallen,
2, Die Klostcrlcute sollen, anstatt ihres zufallenden Erbes,

lebcnslänglich den Verschleiß und dcn Nsnsfrnctus
davon hubcu, im Manncsstamm sowohl vom Pierling
('/4) als von dcm übrigen zufallenden Erbteil, den

Töchtern aber von ihrem Anteil, Dieser Schleiß cndct

mit ihrem Leben, das Erbe fällt an die nächsten

Verwandten als crblvscS Gut, Sind Verwandte nicht

vorhandcn, sv fällt dasselbe an die Obrigkeit, Die Bcr-
wandtcn habcn in jedem Falle das Recht, den Usus-

fruclns dem Klvster abzulausen.
3, Es ist unnatürlich, daß ein Prvfesse zu Gunsten seines

Clusters vdcr seines Ordens testiere, da dabei kein freier
Wille bestehe, fvndern dcr Wille dcr Dircktvrcn, in
deren Gewalt der Prvfesse sich befindet, den Ausschlag

gibt.

>) Ratsmanual v. 17, Juni 1631,
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4. Das psculium caslrsass oder quasi-custren»«, sofern

dasselbe nicht in liegenden Gütern besteht (wofür das

sus mortieinii zn verlangen ist), kann vor Eintritt in
den Orden dem Kloster vertcstirt und zu Eigentum
gegeben werden,

5>. Liegende Güter, Zinsen, Zehnten sind die Klöster zn

kaufen nicht fähig; auch können dieselben weder durch

Testament noch dnrch Vergabungen erwerben, es sei

denn sie erlangen die Amortisation.
0, Wenn ein Kloster, welches bis zu einer gewissen von

der weltlichen Obrigkeit nach Bedürfniß von Stadt und'

Land festgesetzten Anzahl Mitglieder aufzunehmen befugt
ist, einen numerischen Rückgang zn verzeichnen hat, so

soll dasselbe bis zur bestimmten Anzahl andere arme

Personen ohne neue Mitgist aufnehmen, es feien MaunS-
oder Weibspersonen.

7. Weltgeistliche sind in dieser Ordnung nicht miteinbe¬

griffen.

Der Entwurf wurde in deu folgenden Ratssitzungen
besprochen und geprüft.') Man fand jedoch bedenklich, die Zahl
der Personen zu bestimmen, ivelche sowohl in Männer- als in
Frauenklöster Aufnahme finden können. Da man bei der Wichtigkeit

der Sache keine übereilten Beschlüsse fassen wvllte, so wurden
die Behandlungen weitläufig geführt, dann auf später vertagt
und nochmals einer Ävmmission überwiesen. Diese füllte den

Entwurf aufs neue prüfen, ihre Gutachten schriftlich abfassen nnd

einige Exemplare derselben der Bürgerfchaft austeilen, damit man
sich bei Gelegenheit der nächsten Bürgerversammlung desto

eingehender darüber beraten könne. Unterdessen sollen die Klöster
uicht berechtigt sein, Erbschaften anzunehmen; im Gegenteil soll

man dahin wirken, daß die Liegenschaften derselben, welche nicht

amortisiert sind, entweder in fähige Hände gestellt werden oder

daß dafür die Amortisation verlangt werde.

Die Kommission kam auch dem Auftragenach; der Entmnrf
wurde einige Monate später in einer Ratsversammlung '') verlesen

') Ratsmanual v. 18. und 20. Juui 1631.

') Ratsmanual v. 27. November 1631.
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und besprochen; eine definitive Entscheidung sowohl seitens des

täglichen als des großen Rats wurdc verschoben. Auch wurdc
bcstimwt, daß eine Abschrift des Entwurfes jeden?, der es verlangte,
zugestellt würde. Die obrigkeitliche Sanktion dcs Entwurfes ließ
aber nvch lange uns sich warten. Im Jahre 1634 beklagt sich

die heimliche Kammer, daß die in Betreff der geistlichcn
Erbschaften, Lehen und neuen Käufen gemachte Ordnnng noch nicht

exccntiert morden sei, sondern immer Aufschub erleide.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Rat die Schwierigkeiten,

welchc sich dcr Ansführung dcs Entwurscs entgegenstellten,

wohl einsah und sich kaum einer Täuschung darüber hingeben
konnte, daß die aufgestellte Ordnung nach dem strengen Wortlaut
nicht ausgeführt werden konnte. Man ließ es daher unterdessen

dabei bewenden; bald nachher jedoch sollte dic Sachc wieder

aufgenommen werden.

Wir haben früher einen Ratsbeschluß erwähnt, welcher
verordnet, cin Verzeichnis) der in todter Hand befindlichen Güter

anzufertigen. Das Resultat scheint zn Gunsten dcs Besitzstandes
der todten Hand ansgcfallen zu sein, in dcm Sinne, daß man
eine große Anzahl nicht amortisierter Liegenschaften in ihrem
Besitze sa»d. Dies erklärt die Stellnng, welche der Rat den

kirchlichen Genossenschaften gegenüber von dcr Zeit nn einnimmt.

Der Rat fordcrt rücksichtslos von dcr todten Hand, daß dieselbe

die nicht amvrtisicricn Güter dem freien Berkehr übergebe oder

dafür dic Amortisation verlange. Diese Strömung dauert über

ein Jahrhundert fort, mit einer immer stärkeren Spitze gegen die

kirchlichen Korporationen überhaupt.
Dieser Politik gibt ein energischer Befehl ') an alle Vog-

teicn vom Jahre 1636 Ausdruck, Der Rat hebt darin hervor,
cs sci vvn Alters her immer Brauch gewesen nud auch gemäß

gemeinem Recht, daß, wenn Geistlichc, Gottesglicder, Klöster, Bruderschaften

nnd dergleichen ewige, unsterbliche Genossenschaften liegende

Güter käuflich an sich bringen wollten, sie zuerst die Genehmigung
dcr weltlichen Obrigkeit dazu einholen mußten. So sei es anch

') Projektbuch. Weinachtsprojekt 1634 (I^gMsIation st variuts'» 58 kol,

34b.)
') Mandatenbuch IV, kol, 80b,
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in Freibnrg bisher Brauch gewesen; außerdem fordere es die

Billigkeit, daß, wenn Güter durch die todte Hand dem sreien Verkehr

entzogen mcrden, das nicht ohne Gcnchmignng der Obrigkeit

geschehen könne. Von diesen Erwägungen ausgehend, habe

dcr Rat wiederholt seinen Beamten den Bcsehl gegeben, solche nicht

bewilligte Erwerbungen nicht zuzulassen, sondern dieselben dem

freien Verkehr zurückzustellen. Dic Beamte» hätten zwar ihre
Pflicht gethan, könnten aber der Sache nicht mit Erfolg nachgehen,

weil sie nicht wissen, welche Güter die Gotteshäuser erwerben und

besitzen, so daß im Grunde der obrigkeitliche Befehl keinen rechten

Erfolg hat und die Angelegenheit beim Alten bleibt. Der Rat
erneuert und verschärft daher den früheren Befehl an die Amtsleute

und erläßt zugleich an die Klöster die Weisung, sie sollten
die liegenden Güter, es seien freie Güter oder Zinslehen, welchc

sie ohne Genehmigung der Obrigkeit an sich gebracht, bis zu

nächsten Ostern eingeben und für dieselbe die Ratifikation der

Behörde begehren und zwar unter Strafe dcr Confiscation,

Für das Stadtgebiet wurden zwei Mitglieder beauftragt
den Befehl auszuführen. Es fehlte aber nicht an Schwierigkeiten,
Das Kloster Magerem hatte hinter Tafers ein Wiesenfeld angekauft

und wurde vou deu beauftragten Herren ersucht, dasselbe

dem freien Verkehr zu übergeben oder um die Amortisation
einzukommen. ') Das Kloster gab zur Antwort, man solle solches von
älteren Klöstern verlangen und nicht mit der Magerau beginnen,
das Kloster hätte schon bei 1000 Jucharten Wald dem sreien Berkehr
übergeben müssen; in Anbetracht dessen solle man schon zugeben,

daß sie etliche Wiesen, wclche ihre Lehen sind, besitzen. Übrigens
habe das Kloster von Kaiser Rudolf von Habsburg einen Brief,
welcher dasselbe berechtige, liegende Güter zu besitzen, Der Rat
fordert das Kloster auf, diesen Brief vorzulegen, -) und erteilt
zugleich den Befehl, alle geistlichcn Genossenschaften zu mahnen, bis

Ostern die liegenden Güter, untcr Strafe der Confiscation, in

fähige Hände zn setzen oder dieselben amortisieren zu lassen.

') Ratsmanual v, 1«, Dezember 1686,

-) Dic heimliche Kammer und der Rat hatten wiederholt aber ohne

Erfolg darauf gedrungen, dnh die Kaufbricfc, Schenkungsurkuudeu und andere

Aktenstücke bei den Bennern uud den Amtsleuten hinterlegt werden sollten,
S, Ratsmanual vom 11, Januar 1SS6, 12. Februar 1609 u. f. w.



— iI2 —

Dieser Zwischenfall gab Anlaß zn einer neuen Verordnung,
welche dafür spricht, daß man ernstlich daran dachte, die Erb-
schaftcn, Käufe und Rechte dcr todtcn Hand definitiv zu regeln.

Die neue Verordnung betont, daß dic Erbfchaftcn nnd Erwer-

bungcn der Klöster immer zunehmen, zum großen Schaden des

weltlichen Standes und der Obrigkeit, so daß es an dcr Zeit sei,

in dieser Angelegenheit Änderung zu schuffcn. Zu dicscm Zwcck wurdc

die wiederholt vorgebrachte Forderung, dic erlassene Ordnung
betreffs dcr geistlichcn Erbschaften auszuführen, nochmals eingeschärft

nnd den damit betrautcn Mitglicdern nachdrücklich nahegelegt, bei

Verbot der RatSvcrsammlung, dem Entwnrfe die Ausführung zu

verschaffen, Ebenso nachdrücklich trat die heimliche Kammer, vvn

welcher die Bewegnng übcrhaupt ausging, für die Exemtion der

Ordnnng ein. '') Beinahe gleichzeitig ivnrde eine neue Kommission

eingesetzt, welche damit beauftragt ivnrde, sowvhl die nicht amor-
tisicrtcn Käuse und die amortisierten Liegenschastserwcrbnngen der

geistlichen Genossenschaften zn examinieren, als anch die Rechts-

titel dafür sich vorweisen zu lassen,") In dcr endgültigen
Annahme der Ordnnng in Bctreff des Erbrechtes der Klöster fand
im Jahre 1640 nach langen Beratungen die gegcn das Erbrecht
der Klöster gerichtete Bewegnng vvrlänfig ihren Abschluß.

Dafür wandte sich abcr die Gesetzgebung einer anderen

Frage zu. Wir haben srüher erivähnt, daß die Amortisation der

dcn geistlichen Genossenschaften zufallenden Güter von dcm kleinen

Rate uvrgcnvmmcn wurdc. Die heimliche Kammer ist nun dcr

Ansicht, daß die Behörde zu leicht solche Amortisationen zulasse

und dadurch die Herrschaftsrechte dcr Stadt Freiburg mindere.

Da die Amvrtisation wichtig genug sei, nm vor den grvßen Rat

zur Entscheidung gebracht zu iverden, sv svlle man prüfen und

darüber schlüssig iverden, vb nicht blvs diejenigen Amortisationen
gültig seien, welche vor den großen Rat gebracht würde», die

>) Mandatenbiicher IV lol, 81a,

Projektbuch, Weinachtsprojekt 1637 (^sgisiaticm st vaei«ts» 58 toi.
36a, 38a.)

«) Ratsmanual vom 27, März 1637,

1.sgi«iätiuu «t variÄLs, 58 kol, 36a iu einer Randbemerkung vom

Jahre 1640,
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anderen aber ungültig erklärt werden sollen. Man hoffe auf
diese Weise alle liegenden Güter dem freien Verkehr zn erhalten

zum Borteil des weltlichen Standes, Dieser Anregung der

heimlichen Kammer wurde Folge geleistet, der Vorschlag wurde

besprochen und vom Rat angenommen. Darauf wurde an alle

Vogteien eine Verordnung erlassen, des Inhalts, daß blos jene

Amortisationen gültig sein sollten, welche vom großen Rat
genehmigt würden. Ferner sollte ein Verzeichnis jener Amortisationen

aufgenommen werden, welche vom kleinen Rat genehmigt
worden waren, unr dieselben prüfen zu können; jeder Bogt solle

mit allem Fleiß und mit Hülfe seiner Beamten das verlangte
Verzeichnis in seinem Amtskreise anfertigen und dasselbe einschicken.

Der Plan der heimlichen Kammer ging aber etwas weiter.

Dieselbe wollte, daß alle in den letzten hundert Jahren in Stadt
und Land amortisierten Liegenschaften dem freien Verkehr
übergeben und daß nunmehr die Amortisationen vom großen Rat
bewilligt würden. Da solches sich nicht leicht bewerkstelligen ließ
ilnd die Angelegenheit ins Stocken geriet, so ließ es sich die

heimliche Kammer angelegen sein, einen energischen Appell an die

Obrigkeit zu richten.Dieser scheint aber für den Augenblick
keinen nachhaltigen Erfolg gehabt zu haben.

Die heimliche Kammer behielt dennoch die vermögensrechtlichen

Angelegenheiten der Klöster im Auge. Sie erinnert daran,
daß das erblose Gut laut Stadtrecht der weltlichen Obrigkeit
gehöre, daß aber die Gottesglieder ebenfalls ihren Anteil daran

hätten. 4) Dieselbe trifft ebenfalls die notwendigen Vorkehrungen,
damit die Rechtstitel und Schuldbriefe der Gottesglicder, welche
in den Händen der Amtsleute sich befinden, nicht verloren gehen
oder zum Nachteil der Klöster und besonders der Bürger
verändert werden. Auf der Kanzlei soll für jedes Gottesglied ein

Kasten bereit gehalten werden, der alle Briefe und Rechtstitel des-

') Projektbuch, Osterprojekt 1641 (I^szisiation st variStss 58 tot, 44b),
Mandatenbuch IV. toi, 195b und 199a, 24, Oktober 1641,

') Projektbuch. Weinachtsprojekt 1641 (I^sgisiation st varistss 58

loi. 51a.

Projektbuch, Weinachtsprojekt 1643 (I^sgislatiou st varistös 58

toi. 53b).

s
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selben in Verwahrung hat; werden Zahlungen gemacht, so wird
darüber cine genaue Kontrolle geführt werden.Die heimliche

Kammer beklagt sich ferner, daß, ungeachtet des schönen und großen
Einkommens dcr Klöster, wenig für gnte Zwecke verwendet wird,
fondern dasselbe zum großen Teil dazu dient, um den Müßiggang

zu erhalten. Dieser Mißbrauch soll abgeschafft uud es soll auf
einem Ratstagüber die Mittel beraten werden, wie dies am besten

geschehen könne. Der Rat wird ermahnt, das löbliche Vorhaben

nicht aus den Augen zu lassen. °)

Die früheren Pläne aber hatte die heimliche Kammer nicht

vergessen, Sie nahm ihre Vorschläge von 1641 wieder auf und

weist dabei darauf hin, wie viele Liegenschaften dem weltlichen
Stand entgehen und an die Klöster kommen. Obschon eine

Kommission mit der Amortisation beauftragt sei, so wäre es doch, in

Anbetracht der Wichtigkeit dcr Sache, erforderlich, daß dieser noch

etliche Herren beigegeben würden, welche nicht nur die Geschäfte, die

Amortisation betreffend, wahrzunehmen hätten, sondern auch befugt
sein sollten, die anderen Schwierigkeiten, welche mit dem geistlichen

Stand vorkommen, zu prüfen und endgültig znm Austrag zu bringen.

6) Der Antrag drang im Rate durch. Man griff auf den

Beschluß vom Jahre 1641 znrück, gemäß welchem die Amortisation

vor den großen Rat gebracht wcrdcn mußte. Die liegenden

Güter, welche seit hundert Jahren in die todte Hand gefallen
sind, in Stadt und Land, alte uud neue Landschaft sollen
aufgezeichnet nnd deren Herkunft examinirt werden. Die damit

beauftragten Mitglieder sollen vermehrt werden; es wurden denselben

vier neue Mitglieder und die vier Venner der Quartiere
beigeordnet, welche ihrer Aufgabe mit allem Fleiß nachzugehen haben.

Nach fertiggestelltem Inventar soll der todten Hand befohlen

werden, innerhalb Jahresfrist oder innerhalb eines ausreichenden

Termins die liegenden Güter zu verkaufen und in den freien

Berkehr zu bringen oder die Amortisation zu begehren. Ebenso

sollen andere Schwierigkeiten mit den Geistlichen durch die

Kommission erledigt werden z. B. die, ob die Geistlichen befugt sind.

>) Projektbuch. Osterprojekt 1644 (1.sgi8lation st varists» 58 toi. 54s).
Projektbuch. Psingstprvjekt 1645 <1.öSi«Iatw,, nt variSt6« 58 kol, 57s).
Projektbuch, Weinachtsprojekt 1646 (1,sKi»l, «t varistss 58 kol. 59s),
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ihre Lehen, zum Teil oder ganz, an sich zn ziehen. Dies geschehe

seit einiger Zeit und zwar zum Schaden des weltlichen Standes,
Darüber uud iiber andere Fragen soll die Kommission ihre
Gutachten abfassen und einreichen. Und damit dic Angelegenheit nicht
eine unliebsame Verzögerung erleide, werden bestimmte Zusammenkünfte

festgesetzt, um die Sache zu beraten und zn fördern. ')
Bald darauf wurden die Venner beauftragt, den obcn erteilten

Befehl zur Ausführung zu bringen.
Man fand aber Mittel und Wege, die Verbote, welche in

Betreff dcs Erbrechtes der Klöster wiederholt ergangen waren, zn
nmgehen. Die Personen, welche in ein Kloster eintraten, brachten

zwar kraft dcs Erbrechtes kein Vermögen mit; es wurde aber

vvr der Aufnahme der betreffenden Person zwischen Kloster und

Verwandte ein Vertrag geschlossen, in welchem die Höhe der
Dotation bestimmt wurde. Die heimliche Kammer fühlte wohl, daß

dadurch die gemachte Ordnung ihre Kraft einbüße und illusorisch
sei. Es wird daher von derselben der Vorschlag gemacht, daß alle

Verträge, welchc gegen die Intention der Ordnung verstoßen,

ungültig erklärt werden sollen. Die Kammer bemängelt ebenfalls
mehrere Bedingungen und Vorbehalte, welche für verschiedene Klöster

gemacht wurden und fordert Abhilfe, damit man nach der festgesetzten

Ordnung leben könne. Die Angelegenheit kam vor den

kleinen Rat am 14. Januar 1649, vor den großen Rat am
4, Februar desselben Jahres nnd wurde vor dcr Hand im Sinne
der heimlichen Kammer erledigt.

Die Arbeiten der Kommission überstürzten sich indessen

nicht; diese mußte sich daher einen energischen Verweis von der

heimlichen Kammer gefallen lasscn; letztere forderte die Venner auf,
die Sache zu beschleunigen, damit die Angelegenheit endlich

erledigt werden könnet) Unterdessen wurde scharf darauf gesehen,

ob die Gottesglieder weitere Käufe machten. Den Jesuiten z. B,
wnrde der Kans eines Gutes sistirt, es sei denn der große Rat

') Mandatenbuch IV. koi. 312. 21. Marz 1647.

') Mandatenbuch IV. kol. 313a. 7. Mai 1647.

°) Projektbuch. Weinachtsprojekt 1648 (l.sgisiat.ion st varistss 58

kol, 65 b),
Projektbuch, Osterprojekt 16S0 (l^gislation et varistss 58 toi. 74s,),
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bewillige denselben; unterdessen aber mußten die Benner die

Besitzergreifung verhindern.')
Die heimliche Kammer verfolgte ihre Pläne ohne Unterlaß;

sie rügte das Privatinteresse und persönliche Verwendung einzelner

zu Gunsten ihrer Kinder, welche in die Klöster aufgenommen
wurden, was der Ausführung der Ordnung hinderlich sei und

fordert, daß die alte Ordnung streng durchgeführt werde. °) Die
Aufforderung gab zu einer dnrchgreifenden Reform in vermögensrechtlicher

Beziehung bei den Franenklöstern Anregung. Zuerst
wurden die Einkünfte des Klosters festgestellt, dann die Zahl der

Nonnen auf 45 festgesetzt und für jede derselben zum Unterhalt
jährlich 70 Kronen ausgeworfen. Der jetzige Besitz wird
denselben gelassen, vorbehaltlich der Amortisation der nicht amortisierten

Güter, Die Klosterfrauen sollen einheimischer Abkunft
sein. Geht eine derselben mit Tod ab, so soll eine qualifizierte
Bürgertochter gratis aufgenommen werden. Die Eltern sind nicht

berechtigt etwas bei Gelegenheit der Aufnahme zu geben unter

Strafe der Confiscation. Nur für die Ausstattung dürfen ein

Mal 100 Kronen gegeben werden. Werden Fremde als Klosterfrauen

aufgenommen, so wird für die Höhe der Ausstattung keine

Grenze bestimmt. Ein Erbrecht haben die Klosterfrauen nicht;

geringe Gaben jedoch können angenommen werden.

Die Reform des Vermögensrechtes war damit nicht
abgeschlossen und wurde in einer Reihe von Ratsversammlungen
weiter geführt. Liegende Güter durften die Klöster, wie wir
gesehen haben, besitzen. Der Rat aber stellte das Verhältnis der

liegenden Güter zum Gesamtvermögen fest; erstere durften den

vierten Teil des letzteren betragen, Bon den Käufen an liegenden

Gütern, durch welche der vierte Teil des Vermögens
überschritten wurde, mußten sie der Obrigkeit den hundertsten Teil
des Kaufpreises als Indemnität sür das jus morticinii jährlich
an die Kanzlei entrichten. Die Klöster, welche einen Liegenschafts-

') Projektbuch, Weinachtsprojekt 1650 (1^6ßi»lati«n «t variötös 58

kol. 75a).
2) Projektbuch, Weinachtsprvjekt 1650 (^szisiation st varistös 58

tot, 75a).
i) Ratsmanual vou 24. April 1651.
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besitz von über '/4 des Gesamtvermögens haben, müssen alles

was über '/4 hinausgeht, falls es nicht amortisiert ist, dem freien

Berkehr übergeben. Die Klöster sollen ferner kein su« pruolätionis
und rstractus besitzen. Bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern
in Klöster, welche nicht genügende Einkünfte haben, sollen die

Einheimischen 1000 Kronen für die Aufnahme und 50 Kronen

für die Ausstattung bezahlen. Wenn aber diese Klöster zu ihrem
festgestellten Maximum gekommen sein merden, so soll die

Aufnahme gratis geschehen mit der einzigen Ausnahme der Ausstattung.

Anf der nächsten Versammlung sollteil die Beschränkungen

der Gabungen und Legate behandelt werden.')
Die iu Aussicht gestellte Beratung ließ nicht lange auf sich

warten. Es wurde verordnet, daß die Geistlichen keine

überflüssigen Gabungen annehmen sollen,- die Obrigkeit ist gewillt,
diesen Mißbrauch abzustellen. Die Töchter, welche in ein Kloster

eintreten, sollen unsähig sein, Bergabnngen zu machen. Die Geistlichen

sind nicht erbfähig, und es sollen vou den Personen, welche

in ein Kloster eintreten, keine Legate gemacht iverden. Die Eltern
und andere, welche bei dieser Gelegenheit etwas an Geld oder

Schuldbriefen geben wollen, sollen erstens keine liegenden Güter

geben, ferner find die übrigen Schenkungen ebenfalls kraftlos,
wenn dieselben nicht vom großen Rat die Genehmigung erhalten

haben. Es versteht sich ebenfalls, daß Bergabnngen dieser Art
nur von der legitim«, gemacht iverden können. Diese Verordnungen
sind erlassen kraft des Gesetzes vvm 27. April 1651 über den

Besitz der liegenden Güter.
Der Rat begnügte stch nicht, von der todten Hand zu

verlangen, daß die freien, unbelasteten Güter in fähige Hände
gestellt werden; er fand es ebenfalls ratsam, anzuordnen, daß auch

diejenigen Güter, welche dic Klöster als Lehen besaßen, dem freien
Verkehr übergeben würden, wofür der Rat die Klöster entschädigen

wollte. Dieser Befehl wurde nn alle Vogteicn zur Ausführung
gerichtet.") Im Jahre 1658 wurde der alten und neuen Landschaft

der Befehl gegeben, von allen liegenden Gütern und Grund-

') Ratsmanual v. 27, April 16S1,

2) Ratsmanual vom 11, Mai 1651,

') Mandatenbuch V. kol. 90. 17, März 1656,
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stücken, welche Klöster, Bruderschaften, Pfarreien u. s, w. besitzen,
ein Verzeichnis; aufzunehmen nnd zwar sowohl der amortisierten
als anch der nicht amortisierten Güter. Zugleich wurde verordnet,
daß die alten Stiftungsbriefe nnd Ncchtstitcl zur Prüfung
vorzuweisen seien; diese sollen innerhalb 3—4 Monaten mit dem

Inventar eingeschickt werden. Die Vasallen in jedem Amtsbezirk
werden das gleiche thun. Das Bestreben der Amtsleute solle auch

dahin gehen, alle nicht amortisierten Grundstücke dcm sreien Verkehr

zn übergeben.Ein ähnlicher Befehl erging an die Klöster
Hauterive, Part-Dicu, Balsainte, Romont und Estavciycr mit der

Weisung, das Verzeichnis) ihrer Güter den Amtsleuten des Rates

zu übergeben.")
Es ist nicht zn bestreiten, die ganze Bewegung für die

Reform des kirchlichen Vermögensrechtes und dcs Erbrechtes dcr

Klöster hatten bisher keine großen Erfolge zu verzeichnen; der

Ausführung dcr verschiedenen Entwürfe nnd Pläne stcllten sich

mannigfache Hindernisse entgegen. Die heimliche Kammer
verfolgte dennoch ihr Ziel mit einer Ansdaner und einer Energie,
die einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Dic Arbeiten
der eingesetzten Kommission gingen langsam von statten, die heimliche

Kammer wird nicht müde die „Reformation der geistlichen

Sachen" zu fördern, ") Wie wenig thatsächlichen Erfolg dieselbe

anfangs hatte, zeigt sich bei den Beratungen über die Reception
der Klöster der Bisitatiou und der Ursulinerinnen. Bezüglich
dieser Reception war ein Entwurf ausgearbeitet worden, welcher

in Znknnft für alle Klöster gelten soll, besonders für diejenigen,
welche schon genügende Einkünfte haben. Die Paragraphen des

Entwurfes wurden wiederholt beraten, auch vom großen Rat,

man konnte darüber aber nicht schlüssig wcrdcn. Deswegen beklagt

sich die heimliche Kammer und fügt hinzu, daß alle jeneBcschliisse,

welche vorher definitiv angenommen ivorden sind, bis jetzt in
keinem einzigen Kloster ausgeführt und gehalten worden sind, bis

es schließlich so weit komme, daß alle Bürger zu Zinslenten der

>) Mandatenbuch V. toi. 99b. 31. Januar 1658.

°) Mandatenbuch V. kol. 100«. 8. Februar 1658.

') Projektbuch. Osterprojekt 1659 (1.s!zi«Iati«n st varists» 58 kot. 96a).

Wir werden denselben weiter unten in sxtooso mitteilen.
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Klöster herabgedrückt werden und der weltliche Stand nicht mehr
in dcr Lage sein wird, sich selbst zu erhalten. Dies geben Venner
und heimliche Kammer dcr Obrigkcit zn bedenken, damit dieselbe
die Angelegenheiten bezüglich der Reform der geistlichen Sachen
fördere nnd die Ausführung der Beschlüsse sich angelegen sein

lasse.')
Eine Entscheidung principieller Natur traf der Rat im

Jahre 1664. Er erklärt nämlich, daß, wenn geistliche Glieder
Lchensgcrcchtigkciten auf Grundstücke haben, ans wclche ein

anderer die Jurisdiktion hat, und sie dieselben zn eigen erwerben,
die todte Hand nichts desto weniger um die Amortisation
einkommen müsse. -)

Ungeachtet der Ermahnungen vom Jahre 1659 konstntirte
die heimliche Kammer im Jahre 1665, daß die Reformation der

geistlichen Sachen keinen Fortschritt mache, dic Geistlichen nnd

Klöster aber dabei gewinnen und der weltliche Stand davon den

Schaden habe. Deshalb sollen die Venner der Angelegenheit mit
Ernst nachgehen nnd dieselbe vor den großen Rat bringen. Wollen
die obengenannten Klöster dcn Entwnrf nicht annehmen, so soll

ihre Reception ungültig sein.

Auch wurde dic Erfahrung gemacht, daß iu Pfarreien bei

Verhandlung vermögensrechtlicher Fragen vom Geistlichen manchmal

ein gewisser Druck ausgeübt wurde und daher Mitglieder der

Versammlung aus Rücksicht auf denselben anders stimmten. Deshalb

wurde der Autrag gestellt, geheime Stimmenabgabe
einzuführen vder dcr geistlichc Herr solle auf die Teilnahme an den

Verhandlungen verzichten,

Unterdessen wnrden einige Beschlüsse vermögensrechtlicher

Natur, welche nicht näher angegeben werden, gefaßt. Die Venner

svllten daher diese ausführen uud die Beratung derjenigen Par-

°) Projektbuch, Weinachtsprojekt 1659 (l^sgisistion et varists» 58

kol, 97a),

Ratserkanntnussenbücher 29 kol, 702, 19 Juni 1664,

') Projektbnch, Osterprojekt 1665 (l^sSisIstion st varists» 58 koi,

109b).
Projektbuch. Weinachtsprojekt 1665 (I^sMsiatior, st varists» 58

kol. 110b).
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tien, welche noch ansstehen, beschleunigen. ') Ein gleicher Befehl
erging in der Folgezeit nn die Venner von derselben heimlichen
Kammer, bezüglich der Reformation (in Sachcn des Vermögensrechtes)

nnd Reception dcr Klöster und der Amortisation der

liegenden Güter; die ausstehenden Beschlüsse sollen durch dic Venner
vor den Rat gebracht und fertig gestellt werden. ')

Mit dem Jahre 1673 machte der Rat Ernst mit seinen

Reformen. Ein nnSführlicher Entwurf ivar von der Deputierten-
Kommission unterbreitet worden zur Beratung und Genehmigung.
Derselbe behandelt, im Anschlüsse an die Vorschläge betreffs der

Receptiou der Ursulinerinnen, Fragen allgemeinen Interesses und

principieller Tragweite für die kirchlichen Korporationen überhaupt
Obschon nicht nnr dic Erwerbsfähigkeit der Klöster sondern andere

vermögensrechtliche Fragen wie z. B. Berwaltung behandelt werden,

von welchen suv looo ausführlicher die Rede sein wird, so

wollen wir denselben dennoch als Ganzes im Auszug mitteilen,
nm einen Einblick in die Reformtätigkeit des Rates, das kirchliche

Vermögensrecht betreffend, zu gewinnen.

Reception der Jungfern Ursulinerinnen: ")

1. Es wird bei allen Klöstern zur Verwaltung dcr welt¬

lichen Geschäfte von der gnädigen Obrigkeit je cin

Pfleger bestellt werden, dessen Ernennnng ohne Widerrede

für alle Zeiten zu den Befugnissen des Rates
gehören soll.

2. Es ist ausdrücklich vorbehalten, daß dies Gotteshaus
mit allen feinen liegenden und fahrenden Gütern, wclche

in dem Gebiete der Botmäßigkeit der Räte von Freiburg

liegen, gleich wie dies bci den anderen Klöstern
bisher geschehen ist, untcr der Jurisdiktion und der

Gerichtsbarkeit der Stadt und ihrer Vasallen stehe.

Dasselbe svll seinen Schutz nnd seine Protektion allein

von der genannten Stadt als seiner souveränen Obrig-

') Projektbuch, Weinachtsprojekt 1666 (I^sgisäaticm st varists» 58

toi. 114a).
') Osterprojekt 1671, Pfingstprojekt 1672 u. s. w. (I.«gi«Istiov st

varists«. kol. 1216 nnd 123s).
«) Ratsmaimal vom 26. Januar 1673,
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reit empfangen, nicht nnr wenn das Kloster als Kläger
etwas zu fordern hat, sondern anch wenn jemand, wer
es auch sei, an dasselbe in Bezug ans die geistlichcn
Güter eine Fordernng zn stellen hat, Einwendungen
dagegen zu machen ist niemand befugt.

3. Jährlich wird der Pfleger des Gotteshauses dcm Rat
oder der dazu deputierten Behörde dcn Bcricht seiner

Berwaltung vorlegen mit Angabe dcs Vcrmögcns,
dcr Einncchmcn und Ansguben, damit die Obrigkeit
wisse, wie das Vermögen verwaltet wird, und vb die

ausgestellten Vervrdnungen befolgt werden.
4. Es ist dem Klvster gestattet, ein Vermögen bis zu

40000 Kronen Freiburger Währung zu erwerben, nach

dem dasselbe die notwendigen Bauten mit Genehmigung
des Rates ivird ausgeführt habe». Mit deu Zinsen
dieses Kapitals svllcn dic Klostcrfraucn, dcren Zahl auf
33 festgestellt wird, erhalten werden; darin werden die

Ansgaben für Nahrung, Kleidung, Instandhaltung der

Gebände, der Gehalt des Kaplans, die Ausgaben für
Sakristei nnd Kirchenausschmückung nnd alle anderen

Sachen inbegriffen.
5. Wenn das Kloster im Besitz eines Vermögens vvn

40 000 Krvnen Wert sein wird, sv soll es verpflichtet
sein, sowohl arme als reiche, ehrliche Bürgcrstöchtcr ans-

znnehmcn, ohne jede Aussteuerung, sei es von Reichcn
odcr Armen, Anfs höchste darf das Kloster cinc

jährliche, lebenslängliche Pension von 15 Kronen annehmen,

6. Das Klvster ist verpflichtet, die Ordnungen, welche der

Rat in Zukunft über das BermögenSrecht dcr Klöster
etwa erlassen wird, anzunehmen nnd dieselben zn

befolgen,

7. Es ist fremden Personen, die nicht aus dcr Stadt oder

unserm Territorium kommen, gestattet, mehr als die

oben erwähnte Summe ins Kloster zu bringen.
8. Bis zum Zeitpunkte, wo die 40 000 Kronen Vermögen

erreicht sein werden, ist das Klvster berechtigt, von einer

Tochter aus Stadt und Territorium bis zu 700 Krvnen
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für dm Eintritt (ckos) nnd 50 Kronen fiir die

Ausstattung (t,l,»söl>) anzunehmen.

Dic Ursnliueriuucu wcrdcn nnr uutcr dcr Bedingung an¬

genommen, daß sie die Frnnenspcrsoncu, jnng nud alt,
reich und arm in dcr Gottesfurcht nnd den anderen

Tugenden erziehen nnd dieselben in den dem weiblichm
Gcschlcchtc zicmmden Kenntnissen unterweisen- sie sind

duher verpflichtet, ihren Unterricht in diesem Sinne
zu geben. Sollte aber in Znknnft in dcn Statuten
des Ordcns etwas geändert odcr die Klausur
eingeführt werden, so daß dic Klosterfrauen verhindert
wären, dcn Unterricht in der verlangten Weise zu geben,

so ist die Obrigkeit in diesem Falle befngt, weitere

Ansnahmcn von Klostcrfranm zu verbieten und durch

Aussterben dcr Schwestern dic Rccevtivn dcs Klostcrs

eingehen zn lassen,

10. Weder die Snveriorin noch andere Schwestern können

Bergabnngen noch anderes annehmen vhne Wissen nnd

Einwilligung des bestellten Verwalters. Dieser kann die

Annahme vvn Gabungcn bis zu 20 Kronen bewilligen;
die Vcrgabuugm, wclchc den Wert von 20 Kronen
übersteigen, müssen vom Verwalter der Genehmigung des

Rates unterbreitet werden und die genehmigte Schenkung

soll vom Verwalter in dic nächste Rechnung gebracht
wcrdcn. Wcr aber von den Unterthanen und Bürgern
dagegen handelt, svll in eine vvm Rate festzusetzende

Strafe, vhne Unterschied dcr Persvn, versallen; die

gemachte Gabnng abcr svll dem Spital, der Kirchensabrik

zu St. Niklans anheimfallen, vdcr nach dcr Anvrd-

nuiig des Rates zu einem anderen Zweck verwendet

werden,

11. Die Aufnahme in das Kloster überläßt man der Supe-
rivrin, wclche dieselbe nach der Ordensregel vollzieht.
Die Vereinbarung aber, die Aussteuer betreffend, soll

mit Einwilligung und iu Gegenwart des aufgestellten

Vogtes geschehen, welcher darauf zu sehen hat, daß die

Natsverordnung befolgt werde.
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12. Obschon bie Klöster als todte Glieder nicht befugt sind,

liegende Güter vder anf liegenden Güter ruhende
Bodengerechtigkeiten zu besitzen, so kann doch dieses Gotteshaus

solche Gütcr bis zum Wcrt von 10 000 Kronen
des Gesummtbesitzes) im Territvrium Frcibnrgs

innehaben mit der Bedingung jedvch, daß dicsc Gütcr

frci, ohne Lasten nnd eigen seien, und wenn dic Obrig-
lcit duvvn ein Teil svrdcrn wollte, daß die Klosterfrauen

nach dem Wert dcr Gütcr ihrcn Anteil, wie die

weltlichen Bürger und Unterthanen, zahlen auf dcm

Fuße von >/2„„ jährlich.
13. Es soll für alle Zeiten und unwiderruflich bci diesen

Artikeln sein Bewenden haben, ohne jede Änderung, mit
dcm Verbot gegcn dicsc Vcrordnnng zn handcln nntcr

Strafe der Ungülligskeitscrklärnug dcr Recevtivn, Sollten
jedoch obengenannte Schwcstcrn vdcr jemand in ihrem
Namen, wclchcn Standes cr ivärc, aus irgend eincm

Borwand vder unter Borschützung geistlicher und klösterlicher

Freiheiten odcr aus cmdcrcn Ursachen dieser Ordnung

sich entledigen wollen, sv hat die Obrigkeit das Recht,
die Reception vollständig aufzuheben mit der gleichen

Bcfngniß, wie es dem Kloster frei gestanden hat, dieselbe

anzunehmen odcr nicht,
14. Bvn den künftigen HH, Verwaltern svll ein Eid gc-

fvrdcrt werden.

Dieser Entwurf wurde am 3. Januar 1673 beraten; dic

dcstnitivc Ratifikation durch dic Bürger aber wurde verschoben

sowie die Genehmigung dcr zwei Punkte, welchc die Anzahl der

Personeil in den Franenklöstern und die Amortisation betrafen.')
Es wurde aber zuerst die Frage gestellt, wer berechtigt sein

solle, mit abzustimmen; es wurde gefordert, daß Berwandte der

Klosterangchvrigcn nicht abstimmen svllten. Dennoch einigte

man sich dahin, daß alle diejenigen abzustimmen berechtigt seien,

welche keine Verwandten im ersten Grade im Kloster haben.

Die erstem fünf Artikel wurden darauf angenommen, die Fvrt-

') Ratsmamicil vvm 8. Januar 1673,
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setznng der Beratung aber auf später vertagt. ') In der

folgenden Bcrsammlnng wnrden alle Punkte genehmigt; nur
bezüglich des Vermögensbestandes dcr Franenklöster in Stadt
und Land, der Anzahl dcr Klosterfrauen nnd dcr Ansstener
derselben wird nvch eine Beratung ans den nächsten Ratstag verlegt

mit der Begründung, es sullen noch Mittel gefunden werden,

nm diesen Pnnkt zu erledigen. Den Berivalter der Klöster unter
Eid zu stellen, wurde auch einigermaßen beanstandet.

Bevor jedoch diese Beratung zur Ausführung kam, sah sich

der große und kleine Rat veranlaßt, ein neues Gencralmandat zu

erlassen") Die Verordnung hebt hervor, daß schon wiederholt an

dic Amtsleme dcr Befehl ergangen sei, alle Güter, welche seit

dcm Eintritt in die Sonvcränctät, wclche vor 200 Jahren mit
Gottes Gnade stattfand (l4»1), d. h. seit dem Eintritt in die

Eidgenossenschaft, in den Besitz dcr Spitäler, Bruderschaften, Pfarreien,

Klvster n. s, w. übergegangen sind, im einzelnen aufzusuchen.

Dies habe aber bis jetzt wegen Amtswechsel der Beamten nicht

geschehen können zu nicht geringem Schaden der Gemeinwesens.

Da diesen Zuständen nicht mehr zugeschen werden kann, so ergeht

hiemit ein ernster Befehl an die Beamten des Rates, alle

liegenden Güter, ivelche die tvdte Hand seit jener Zeit an sich

mochte gebracht haben, in ihrem Amtskreis nnter Pflicht des Eides

zn erforschen, von denselben ein nnsführliches Verzeichnis zn

verfertigen und dasselbe bis auf künftige Ostern an den Rat ein-

znscndcn.

Die Ausführung des genehmigten Entwurfes fand aber

Schwierigkeiten, sv daß man sich fragte, wic die Mittel zu finden
seien, um denselben zur Ausführung zu bringen. Der Rat
versuchte es, den Klöstern die Sache annehmbar zu machen, indem cr

bctvntc ^), daß die Bestinimung, die Höhe des Gesummtvermögens

betreffend, nicht i» oilium der geistlichen Gcnvssenschaftcn gemacht

wvrden sei, svndern um die Interessen des geistlichen und

weltlichen Standes in seinem Territorium zu wahren, in welchem man

') Ratsmanual voin 26, Januar 1673,

Ratsmanual v, 26, Januar 1673,

') Mandatenbuch V tol, 272b,

') Ratsmanual vom 31, Januar 1673,
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mit Klöstern schon überhäuft sei; weiteres Entgegenkommen als
besagte Verordnung enthält, sei nicht zu erwarten. Der Rat fügt
hinzu, daß man bei dieser Sachlage gefunden habe, daß die

genehmigten Artikel maßvoll redigiert seien, so daß die Klöster keine

Ursache haben, sich darüber zu beschmeren. Dadurch seien sie nicht

unfähig gemacht, Gabnngen anzunehmen, es sei denn zn große,
und in diesem Falle hat sich die Obrigkeit mit Recht die Befugnis

vorbehalten, unter Abwägung aller Gründe darüber eine

Entscheidung zu treffen. Die in Frage stehende Ordnung wird hiermit

bestätigt. Dieselbe soll dnrch den Klostervogt den Schwestern

mitgeteilt werden, nicht als Kontrakt oder eine Übereinkunft

zwischen Parteien, so daß sie zur Annahme derselben und zur Ne-

ception nicht genötigt werden; von weiteren Mitteln der Exemtion
ist für diesmal abgesehen worden.

Im Anschluß an diesen Erlaß nimmt dcr Rat prinzipiell
Stellung zu dem Amortisationsrecht,') Das sus morticinii
gehört nach der Ansicht des Rates zum dominium suprsmum und

ohne ausdrückliche allgemeine oder spezielle Bevollmächtigung dcs

dominus suprsmus können Geistliche, im Allgemeinen die todte

Hand, keine liegenden Güter besitzen, es sei unter welchem
Vormunde es wolle; ebenso ist es zweifellos, daß eine Verjährung
dagegen keine Kraft habe. Dies hat seinen Grund darin, teils
weil die todte Hand kein jus posssssorium hat, teils weil die

Obrigkeit seit Eintritt in die eidgenössische Oberhoheit die fähige
Hand und den freien Verkehr für die nicht amortisierten Güter
durch verschiedene Erlasse begehrt hat; die Ausführung dieser

Befehle ist nur daran gescheitert, weil die damit beauftragten
Beamten ihr Amt gewechselt oder mit Tod abgegangen sind. Die
beanspruchten Befugnisse der Obrigkeit beruhen aber auf weltlichem
und geistlichem Rechte; da dic Geistlichen den Laien keine

Vergünstigungen machen, so ist es auch billig, daß die Obrigkeit ihr
Recht benütze, um dadurch nicht allein das weltliche fondern auch

das geistliche zu erhalten. Ob nun für das Recht der Amortisation

cine bestimmte Summe, je nach dem Wert des zu

amortisierenden Gutes, an die Obrigkeit ein Mal zu erlegen sei oder

ob für das Recht einer obrigkeitlichen Genehmigung der Amor-

') Ratsmanual vom 31, Januar 1673,
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tisation und für die Entschädigung der Basallen nnd Lehnsherren
ein Zins jährlich odcr alle 30 Jahre solle gefordert werden, dicsc

Fragc sei nebcn anderen Sachen im einzelnen zn untersuchen.
Es wird nun zuerst den Vennern für die altc Landschaft und dcn

Landvvgtcn sür die Bogtcien der Befehl gegeben werden, alle

ohne ausdrückliche briefliche Gcnehmignng seitens der Obrigkeit
im Besitz der todten Hand befindlichen Liegenschaftcn bis auf
künftige Ostern anfzusnchen und darüber cin ausführliches
Verzeichnis anzufertigen. Dazu kommt daß, wenn cin Kloster oder

irgend eine gou» cle maiu morts von ihrem amortisicrten Gnte

etwas an eine andere todte Hand verkauft, dieses auch der Obrigkeit

eingegeben werden solle. Die Amortisation ist ein sus psr-
sonäle, so daß die andere munus mortua, (die Käuferin) kein

Recht hat solche Besitzungen ohne Genchmignng innezuhaben.

Diese Frage» sollen examiniert und eiu schriftlicher Bericht durübcr

gcmncht werden. Zu diesem Zweck wird eine Kommission von 6

Mitgliedern eingesetzt.

Das nen aufzunehmende Kloster der Ursulinerinnen beeilte

sich nicht die Reeeption anzunehmen. Unterdessen aber trafen die

Schwestern Borkehrungen znm Ban; das Baumaterial wurde

herbeigeschafft. Die heimliche Kammer, von der Voraussetzung
ausgehend das neue Kloster würde sich schwicriger zu den

Bedingungen der Reeeption beqnemcn, wenn der Bau fertiggestellt sein

wird, fordert') daß die Sache bezüglich der Reception ausgetragen
werde und verlangt vom Rate, daß derselbe dcn Bau so lange

einstellen lassen solle, bis die Schwestern genügende Erklärungen
abgegeben haben. Dieselbe Behörde beklagt sich auch, daß der

weltliche Stand viel Beschwerden mit den Geistlichen habe, deren

putrimoniu er sichern mnß; besonders sei das der Fall sür den

großen Spital, welcher geistlichen Studierenden stipouclis. bezahlt.

Nun ist es ratsam, da es viele müßige Priester giebt, den Überfluß

derselben zu verhindern, jedenfalls die Zunahme derselben

nicht zu befördern, zumal der Spital zu diesem Zweck nicht

gestiftet ist; es wird daher der Obrigkeit nahegelegt, sich darüber

zn entscheiden, vb der Spital die patrimonis, weiter auszahlen

') ProMbuch, Osterprojekt 1675 (l_,sjztdjläti«ii st varistös 53 tot,
126ä).
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soll oder doch wenigstens nur den verdienten Geschlechtern, welchc

von regimentfähigen Familien abstammen, verliehen wcrdcn sollen

mit Ausschluß der Hintersassen, denen der Herrentisch im Spital
nicht zusteht, ')

Der Rat hatte aber sür den Augenblick Wichtigeres zu thun.
Nicht lange nachher erklärt er in einem Mandat ') an die neue

Landschaft, er könne nicht weiter zusehen, daß die Geistlichcn
liegende Güter besitzen, welche nicht amortisiert sind, weil darin eine

Mißachtung der Obrigkeit und eine Verletzung der Interessen
des weltlichen Standes liege. Es geht daher der Befehl,") daß
die im Besitze der Geistlichen sich befindenden nicht amortisierten
liegenden Güter in Jahresfrist in fähige Hände gesetzt werden

sollen; jeder Beamte wird den Befehl in seinem Amtskreis

vollziehen. Dieser hatte, wie der Rat selbst eingesteht, in der

alten Landschaft keine Wirknng. Dic Obcrcommifsaricn werden

daher mit der Ausführung desselben beauftragt und die Venner

sollen ihnen mit ihrer Autorität beistehen, um die erlassene

Ordnung znr schleimigen Ausführung zu bringen. Darauf wurde
ein neuer Befehl im November desselben Jahres, nach

abermaliger Beratung der Obrigkeit, unter Bezugnahme auf das erste

Mandat, an die Vogteien gerichtet.

Es ist befremdend, daß wir bis jetzt noch nicht Gelegenheit

hatten, zu erfahren, welche Stellnng die kirchliche Behörde zu dcn

vermögensrechtlichen Reformen des Rates einnahm. Warnm bisher

die kirchliche Obrigkeit keinen Widerstand entgegensetzte, dics

zu untersuchen ist hier nicht der Ort. Die Stellung des Divzesan-

bischofs dem Rate und dem Kapitel St. Niklaus gegenüber war
eine eigentümliche, und Umstände verschiedener Art dürften die

Aussichtslosigkeit jeden Einschreitens klar zu Tage gelegt haben.

Dies erfuhr aber eine Änderung als Strambino die

Negierung antrat (1661—1684). Strambino wollte das Concilium
Iricköntinum in allen seinen Teilen als allgemeine Norm für
alle Verhältnisse durchgeführt wissen, ohne Rücksicht auf historische

') Projektbuch. Osterprojekt 1676, (Gislar, st var, 58, tot, 1S7b),

') Mandatenbuch V. kol. 30«b. 18. August 1676.

') Mandatenbuch t. o. kol. 30«b.
Mandatenbuch V. kol. 301a. 5. November 1676.
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Rechte und Gewohnheiten. Die Energie und unerbittliche Conse-

quenz des Bischofs, welchc allerdings manchmal vom Wege der

Klugheit nnd der Mäßigung abwich, die wiederholten, oft vexa-
torischen Eingriffe des Rates in kirchliche Angclcgenheiten brachten
die beiden Gewalten in einen erbitterten Kampf. Diesen zn vcr-
svlgcn ist nicht unser Zweck;') cs genügt hier, die Sache
angedeutet zu huben, nm die Streitigkeiten in Bezug ans das kirchliche

Vermögensrecht zn verstehen.

Die Veranlassung dieses Streites war die Verwendung
einer Schenkung, welche von einem Geistlichen zn Gunsten der

Ursulinerinnen in Estavayer gemacht worden war, Der Rat
erhob von jeher den Anspruch, daß cs ihm znstehe, über die

Gültigkeit der geistlichcn Schcnknngen zu entscheiden. Der Bischof

erhob dagegen Einspruch ') und bestritt dem Rate diese Besngnis.

In wiederholten Ratssitzungen ') wurde die Angelegenheit
besprochen; der Rat beschwert sich über den Bischos, daß er sich dic

Jurisdiktion aneigne über Testamente, Schenkungen und verschiedene

Rechtsgeschäste, auch in Bezug auf die Güter, welche die

Geistlichen als Privatbesitz innehaben. Dies sei ein großer Eingriff

in die Jurisdiktivn und Sonveräiietät des weltlichen Standes,

Ohne Erlaubnis dcs Landesherrn sei niemand befugt, in
Erbschaften, Kauf und dergleichen dic Jurisdiktion der weltlichen
Obrigkeit zu umgehen, weshalb dcr Rat das bischöfliche Urteil
vom 9. November 1676 in dieser Sache als kraftlos verwirft
und sich allein dic Berechtigung vindiziert über den vorliegenden

Fall zu erteilen. ^) Da jedoch mit diesem Bischof keineswegs

anszukommen sei und auch von seinen savoyschen Nachfolgern
nichts besseres zu erwarten wäre, nm die frühere Ruhe und den

Frieden wieder herzustellen, so findct man kein anderes Mittel

') Vgl, darüber lZrsmaucl, loan^IZavtistg äs Ltrambin (eVlsmo-

riäl äs l^rikourg VI, p, 444 S,); Kuenlin, Der Bischof von Strambino
Sursee 1833; LsrsKtolcl, Histoirs äu oautou äs k'ribourg III. In
dem ganzen Streite ist das letzte Wort noch nicht gesprochen; einc ganz
objektive Darlegung dieser Borgange fehlt noch,

') S, die Darlegung des Thatbestandes in Ivlsiusrial VI. p. 481 tk.

') IVlauuals ourias spissovalis 1^ 9 (Bischöfliches Archiv).
's Ratsmanual vom 12, 23 und 26 Oktober 1676.

°) Ratsmanual vom 23. November 1676.
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als bei der bevorstehenden Obedienzgesandtschaft an den neu

erwählten Papst Jnnocenz XI. durch unsere Deputation einen

Nationalbischof zu begehren. Deshalb wird eine Kommission

eingesetzt werden, welche über die Mittel zum Unterhalt desselben

beraten und einen Bericht einreichen soll. Der Rat beklagt sich

ferner, daß der Bischof in Pflaffenen ohne sein Vorwissen einc

Kaplcmei errichtet habe und fordert die Venner auf, sich zu

erkundigen, wie die Sache beschaffen sei.

Damit war aber die Angelegenheit nicht erledigt. Der Rat
wurde vom päpstlichen Legaten mit Censuren bedroht, ivenn er

seine bisherige Stellung in der Frage nicht aufgebe. In einer

ausführlichen Antwort') erwiderte der Rat, daß er seine Rechte

und seine Gewalt von seinen Vorgängern besitze nnd dieselbe bisher

immer ausgeübt habe; auch habe er immer die Jurisdiktion
gehabt über alle Güter der Geistlichcn, über ihre Testamente,

Schenkungen nnd ihre Hinterlassenschaft, auf welches Recht zu

verzichten er keineswegs gewillt sei. Der Rat bittet den Legaten
keine weiteren Schritte zu thun, da er auf feinem Standpunkt
verharre. Er legt auch dem Bischof nahe, die Oberhoheit des

Rates nicht ferner zu mißachten und nichts zu thun, was gegen

dieselbe verstoße. Die Pfarrhcrren, welche dem Befehl des

Bischofs nachkommen und das Mandat des Rates, wie es von jeher
gebräuchlich ivar, in den Kirchen nicht verlesen, sollen dcs Landes

verwiesen wcrdcn. Andere Pnnkle nnd Beschwerden gegen den

Bischvs z. B. die stets anwachsenden Emolumente, dic Mißbränchc
beim geistlichen Gericht in diesem Schreiben an den Legaten zn

berichten, sei zn weitläufig; dcr Stadtschreiber wird bcauftrngt,
darüber ein Memorandum zu verfassen, welches dem Legaten
übergeben werden soll.

Der päpstliche Legat Cnbo erließ nun ein Monitorinm an
den Rat, iu welchem er für den Bischof gegen letztern Stellnng
nimmt. °) Der Rat seinerseits suchte der Beweisführung des

Legaten dadurch auszuweichen, daß er die Behauptung aufstellte,
das Ooimilium 'Irillentinum sei blos was den Glauben und den

') Ratsmanual vom 23, Mai 1677,

Geistliche Sachen i>° 445,

') Ratsmanual vom 17, August 1677,
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Gottesdienst betrifft, angenommen morden; ') dic Jurisdiction
über pulrimouiuliu nnd uoguisitu der Geistlichen gchörc ihm
scit Gründung dcr Stadt zn, vhnc daß jcmand dem Rate je das

Recht streitig gemacht hätte. Ein jeder Fürst und Landesherr
habe das Recht, aus seinem Territorium, sowohl weltliche als

geistliche Unterthanen, welche es verdienen, auszuweisen; cs

stehe keiner bischöflichen Autorität zu, sich iu die Augelegeuheiten
der Rcccption der Klöster zu mischen vder fremden Geistlichen,

ohne Erlaubnis der weltlichen Obrigkeit Kollekten zn gestatten.

Übrigens gehe das Monitorium von falschen Boraussetzungen aus;
man habe daher beinahe einstimmig erklärt, daß dieses Monitorium
nichtig nnd unannehmbar sei. Dies würde klar zn Tage treten,

wenn der römische Stuhl einen unvurteiischcn, gclchrtcn und

erfahrenen Nichter in der Sache bestellen wollte. Die Verwendung
dcr Schenkung, um welche es sich hier in couore'to handelt,
gehöre unzwciselhast zu den Befugnissen des Rates. Dies sei zwar
prinzipiell uic cutschieden worden, aber von jeher die gewöhnliche

Meinung gcwesen. Die Klosterfrauen, welchen die Schenkung

gemacht worden ist, seien übrigens nach geistlichem und nach

Municipalrecht nicht fähig, eine solche anzunehmen; der Rut ist der

Meinung, die Schenkung soll dem Kloster, nach Erfüllung dcr
damit verbundenen Pflichten, zufallen und der Legat soll ohne

Zweifel cillcs Bcrmögen haben. Aber sein oberflächliches
Monitorium soll zweifellos gehörig abgefertigt werden, I» omuem
«zvemtum soll in der alten und neuen Lundschast die Weisung
gegeben werden, daß jeder, sei er weltlich vder geistlich, der sich zu
der Verkündigung und Ausführung cincr etwaigen Exkommnni-
cation hergebe, das Land' nnd Stadtrecht verwirkt habe und seine

Güter verliere. Dieser Befehl foll auch unter beiden Linden ange-

schlagcn werden; die Veuuer sollen sich ebenfalls erkundigcn, ob dic

Gcistlichcn und die Klöst r, im Falle einer verhängten Exeommuni-
cation den Gottesdienst fortsetzen wollen. Diejenigen, wclche ge-

') Ich glaube den strikten Beweis erbracht zu hnbeu (I^os ursksssisus
äs ksi s, I-'ribuurg au XVI' sisel«, 'PUs»s ci'agrögatisn, l'iibours; 1897.

p. 52 st ss.) daß das Oouoiliuui 1riäunti,,um seinem ganzen Inhalte nach,

also anch quoaä äissivlinam, publiziert uud augeuommen wurde. Die
Argumentation des Rates geht daher von einer falschen Voraussetzung aus,
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gebenen Falls dics zu thun sich weigern, sollen des Landes

verwiegn und in Zukunft nicht wehr aufgenommen werden. Schließlich

soll auf dcu uächstcu Ratstag cinc Versammlung einberufen
werden, ivelche darüber schlüssig werden solle, wie man sich in

Zukunft der Eingriffe des H. Bischvfs crivchrcn köuue; auch sollc

in dcr alten und neuen Landschaft bekannt gemacht wcrdcn, in
wie sern das Oonoilium ll'rillsiitinum in dicscm Territorium
publiziert worden sei.

Aus dem ganzen Streite, welchen wir nicht weiter verfolgen
wollen und welcher schließlich durch Bcrmittlnng der katholischen

.Kantone beigelegt wnrde,geht hervor, daß in Bezug auf das

kirchliche Vermögensrecht der Rat sich die Befugnis zuschrieb, über

geistliche Schenkungen und Stiftungen kraft seines Obcrhvheits-
rechles zu erkennen.

In der Praxis gestaltete sich dic Sache schon schwieriger.

Schon oft war der Befehl ergangen, alle Güter dcr tvdtcn Hand,
welche nicht amortisicrt sind, in fähige Hände zu stellen, und

wicdcrhvlt wurde das Verzeichnis der in tvdter Hand befindlichen
Gütern vvn dem Rate verlangt. Wir finden diese Befehle immer
wieder aufs Neue, was darauf schließen läßt, das der bisherige
Erfolg recht gering war. Ein neuer Erlaß erging im Jahre 1679.

In der Stadt nnd dcr alten Landschaft mnßten die Obcrtom-
missaricn von clllcn todten Gliedern eine Specifikation ihrer liegenden

Güter nnd Bvdcngcrcchtigkciten, ohne vvn dcr Forderung ab-

znstehen, verlangen; ein gleiches sollen die Ämtsleutc in den Bog-
teicn thun und cin schriftliches Verzeichnis darüber aufstellcn.
Den Verwaltern der Glieder tvdter Hand svll in aller Fvrm
befohlen merden, daß sie ihre nicht amortisierten Güter nvch im

Laufe dieses Jahres in fähige Hände thun vder bei der Obrigkeit,

wenn sie cs gestatten will, um die Abschaffung der

vorgeschriebenen Leistung einkommen. Nach Ablaus dieses anberaumten
Termines wird man dic Nutzung dicser Güter in die Hand
nehmen und auf Antrag sich derer bemächtigen. Die Herren
Generale werden diesen Befehl mit allem Fleiß ausführen,

') IVIanuais cnrrias spisuopaiis 1^, kol. 346 u. tk. (Bischiifl. Archiv)
Ratsmanual vom 1«. Marz und 17, April 1678,

2) Ratsmanual vom 26. Januar 1679.



— 132 —

Am gleichen Tage wurde ein Mandat') betreffs der Güter,
über wclche die todte Hand mit der Obrigkeit nicht übereinkommt,
an die Vogtcien erlassen. Das Mandat weist aus die zahlreichen

Erlasse hin, welche in dicser Sache schon publiziert wurden und

stützt sich speziell aus einen Befehl vom 18. Augnst l676, in
wclchcm dic Exekution desselben auf ein Jahr festgesetzt wnrde.

Da aber dieses keinen Ersvlg gehabt, und unterdessen das

Recht dcr Obrigkeit merklichen Schaden gelitten habe, so ergeht

an alle Amtslcnte dcr Befehl, den Ausweis über alle liegenden

Gütcr, Herrenrechtc und Bodcnzinsen, welche die todte Hand
besitzt, zu verlangen und ausführlich zu verzeichnen; dieses Verzcich-
nis ist dcr Kanzlei einzusenden. Das Mandat schließt mit
derselben Drohung wic der obige Ratsbeschluß, Der Befehl soll

auch sür die Stadt und die alte Landschaft Geltung huben.

Nach reichlich verlaufener Frist frägt die heimliche Kammer

nn, 2) wie cs mit dcm vor Jahresfrist erlassenen Befehl stehe.

Dies zu wissen interessiere die heimliche Kammer, da ungeachtet

dcr Pflicht der todten Hand, ihre Besitzungen nach einem gewissen

Zeitraum in fähige Hände zu thun oder der Obrigkeit das Regal
und Herrenrccht d, i, die mortwiuia zn bezahlen und ungeachtet

dcr vielen Ermahnungen an dieselbe in dieser Beziehung nicht
vicl mchr als einigc Amortisationen erreicht wurden, dcr

Kcrn dcr Sache dabei keine Fortschritte macht. Desnngeachtet
bestehe das Recht der Obrigkeit fort, und keine Verjährn»,; kann

dagegen geltend gemacht werden. Die heimlichc Kammcr wird
daher eine Verhandlung vvr dcm großcn Rat beantragen, wo
beschlossen werden svll, daß die morticünin nicht sv leicht bewilligt
wcrdcn, cs sci denn, man wolle den weltlichem Stand dcm

geistlichen nachstellen. Letzterer thne schon scin möglichcs nm allcs
nach und nach in seine Gemalt zu bringen; solche Zustände können

auf dic Dauer nicht bestehen.

Diese Aufforderung traf den Rat an einer cmpfindlichcn
Ttclle. Am 28. Jnni desselben Jahres erging ein Mandat") an

') Maudnteubuch V, toi, 315». 26, Januar 1679,

Projektbuch, Weihnachtsprojekt t689 (l^szisiation ot variots» 58
tot, 137a.)

°) Mandatenbuch V. koi. 3216.
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die alte nnd neue Landschuft. Dieser Befehl gründet sich auf ein

Mandat vvui 26. Januar l679, in welchem nnter Znstimmnng
des grüßen Rates befohlen worden war, dic nicht amortisierten
Gütcr der todten Hand innerhalb Jahresfrist in sähige Hände zu
setzen oder bei dem Rate nm Abschaffung der Indemnität
einzukommen. Dieses konnte bisher nicht zn gehöriger Ausführung
gelangen, deshalb sei der Obrigkeit Pflicht, der Ausführung allen

Nachdruck zu geben nnd wider die säumigen todten Glieder
einzuschreiten. Damit letztere sich aber keiner ilbcrhastnng zu

beschweren huben, wollen wir denselben die Frist bis St. Gallen

Tag verlängern. Sollte dcr Befehl bis dorthin nicht ausgeführt
sein, so geht an die Amtsleute die Weisung, die Befehle, wclche
in Betreff der nicht amortisierten Güter gegeben worden waren,
auszuführen. Dieses Mandat soll dcn beteiligten Gottesgliedcrn
mitgeteilt merden.

Die Ausführung licß anch diesmal ans sich warten; der Rat
gab dcn Befehl, ') die vorgenannten Artikel in allem Ernste in

Erwägung zn ziehen und einen Bericht darüber dem großen Nut
vorzulegen, bei welcher Gelegenheit das weitere beschlossen werden

wird. Es folgen bald darauf neue Weisungen -) an die alte

Landschaft uud die Bogtcicn, ivelche darauf ausgehen, die früheren
Beschlüsse auszuführen. Die Widerspenstigen sollen vor die Rats-
versnmmlnng zitiert wcrdcn; die Lnndvögtc wcrden ihre Pflicht
erfüllen und, wenn cS notwendig ist, darüber berichten.

Die darüber eingegangenen Berichte scheinen keine günstigen

gewesen zn sein, denn bald nachher erschien ein neuer Befehl -'')

des großen Rates an die alte Landschaft, das schon ost verlangte
Verzeichnis anzufertigen. Dcm Willcn dcr Obrigkeit sei bis jetzt

die schuldige und erforderliche Genugthnnng nicht gewvrdcn. Es
seien dahcr jene, wclche cs betrifft, die Männer- und Frnucn-
klöstcr, Kapitel, Geistliche, Psarrcieu, Spitäler u. s. w. eiu für
alle Mul ermahnt Gchvrsam zu leisten, andern Falls werden die

Verzeichnisse der Güter ans Kosten der todten Hand ausgeführt
oder es wird auf die nicht angezeigten Gütcr Hand angelegt werden.

') Ratsmanual vom 24. April 1681.

Ratsmanual vom 29. April 1681.

') Manual der Amortisationskammer wl. Ia. 4, September 1681,
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Dieser Befehl, welcher den Tun eines Ultimatums hatte,
war vvu Erfolg begleitet. Hautcrivc, Biscnbcrg, dic Comthurci
St. Johann, Jcsnitcn, Visitation, Angustincr nnd Magerau hatten
vvr dem 15. Jannar 1682 das Verzeichnis der in ihrem Besitz

befindlichcn Gütcr cingereicht. ') Einige Zeit nachhcr mußten
dieselben ihre Rechtstitel vorlegen. Die fehlenden Gottesglicder, wic
der Spital, das Kapitel St. Rillans, Notre Dame, das Sicchen-
hcms von Bnrglcn wurden ermahnt, ihr Verzeichnis innerhalb
acht Tagen einznschickcn. Der Procnrator von Hantcrive bittet
den Rat, in Anbetracht der großen Anzahl von Titeln, welchc

leicht verlegt werden könnten, ihn vvn der Einsendung derselben

zn befreien. Anstatt die Titel nach Freiburg zu schassen, bittet

er, man möge dieselben an Ort nnd Stelle einsehen. Der Rat
beschließt, jemanden ans Kosten des Gotteshauses Hinreisen zn
lassen. -) Am 27. Juni 1682 legten Bisenberg, Ursulinerinnen
und Visitation ihre Titel vor, am 23. Juni die Franziskaner,
am 29. die Augustiner und Magerau, um 4. Februar die Jesuiten, °)

Die einzelnen Titel wurden geprüft und erläutert. Wir begnügen

uns mit diescr allgcmcinen Angabc; im übrigen sei auf das

Manual selbst verwiesen.
Die heimliche Kammer verlor trotz dieser Erfolge die Klöster

nicht aus deu Auge», Bald darauf uutcrbreitete sie ') dem Rate
dic Thatsache znr Erwägung, daß uutcr dcu bcstchcuden Klöstcru
mchrcre wie dic Magerau, Biscnberg, Nomvut, Estauaycr, dic

Jcsuitcn nnd die zwei Karthansen lant ihrer Statuten genügend

fnndirt sind, sv daß es nicht mchr gcrechtfcrtigt ist, eine

Aussteuer sür Eintretende zn fordern, wic dics immcr nvch gcschicht.

Ein mäßiges Jahresgcld genüge vollständig, wic es in dcr

Ratsordnung sür dic Klöstcr vorgcsehen ist. Diese werde abcr

mißachtet nnd nach wie vor dagegen gehandelt. Die Benner
werden alsv diesen hvchnvtwcndigcu Prvjektartikcl vvr dcn Rat
bringen, um dahin zu wirke», daß bei wvhlfundirten Klöstern

') Amortijatiousmemual lol, 7s,

Amortiscitionsinannal Int, 7!>,

') Amortisntivusmciuual kol, 8», und 8b.

Projektbuch. Pfingstprojekt 1682 (legislativ,, ot. vniiotes 58, kol.
142b).
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dieser Exceß abgeschafft werde. Was die jüngeren Klöster betrifft,
so sind dicsclbcn dcr Ordnung dcs Ratcs unterworfen, sobald sie

zu ihrem Huuptgnt von 40 000 Kronen gelangt sei» werden.

Die Rechnniigcn letzterer sollcn dahcr jährlich gcnau geprüpft
wcrdcn, damit man wissc, wann sic das obcn genannte Kapital
erreicht haben; in dem Augenblick treten sie ebenfalls in die obige

Reformation der Klöster cin.

Zu gleicher Zeit nahm die heimliche Kammer Stellung zn der

Frage, welchc Bcdcutung dcr zu leistenden Indemnität für den

Besitz dcr todtcn Hund bcizumcfscu sei.') Die Angelegenheit war von
dem kleinen Rat besprochen morden; die heimliche Kammer hatte die

Frage der Indemnität, wclche die todte Hand zu leisten Hut, vor
dcn großen Rat gebracht, Dic Auffassung der Geistlichen von der

Sache sei vhne Zweifel die, daß sic glcinbcn, nach Erlegung der

Entschädignngssnmme für dic Amortisation an dcn Rat seicn sie

befugt, liegende Güter, Erbschaften und dergleichen für alle Ewigkeit

besitzen zu können, ungeachtct dcs jus niorticinii, welches dem

Landcshcrrn zusteht uud welches dcrsclbc nach dcr Meinung der

Geistlichen dnrch die bewilligte Jndemnilät aufgibt. Dies sei

jedoch ein Punkt von solcher Wichtigkeit, daß er lange Beratungen
erfordert. Die Formulierung der Frage sei die, vb mit der

Konzession dcr Indemnität ip>c> facto auch die Amortisation oder die

fähige Hand zugegeben ist. Jedenfalls sei bei Gewährung der

Indemnität diese Vorsichtsmaßregel anznwcnde», daß dieselbe nicht
der Gewalt nud Willkür der Geistlichen überlassen sci, svndern sich

stcts in der srcicn Bcrfüguug der hohen Obrigkeit befinde,

Dic Fvlgc dcr Eingabe des Besitzes an liegenden Gütern
dnrch dic Klöster zeigte sich bald. Im Dczcmber 1682 crging
ein Mandat an die Klöster und an dic tvdte Hand, alle liegenden

Güter, wclche seit l580 in ihren Besitz gekommen sind, in fähige

Hände zn stellen.") Der Befehl geht vvn der Vvranssetznng aus,
daß die Klöster nnd im allgemeinen die tvdte Hand nicht befugt

sind, liegende Güter zu besitzen vhne ausdrückliche Gntheißnng des

Lnndeshcrrn. Obwohl durch dic hicsigc Obrigkcit micdcrhvltc

') Projektbuch. Pftugstprojekt 1632 (I^istation ot varints» 58, tut,
143a),

2) Mandatenbuch V, kni. 326b.
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Weisungen in diesem Sinne ergangen seien und befohlen wurde,

daß die todte Hand in ihrem Territorium in anberaumten
Terminen die liegenden Gitter dem freien Berkehr zn übergeben habe,

so ist doch bisher dem Willen der Obrigkeit nicht Folge geleistet

morden. Solchem Unwesen könne nicht länger zugesehen werden;
es haben daher Räte und Bürger nach eingehenden Beratungen
beschlossen, daß alle liegenden Güter, welchc seit l580 unter irgend

welchem Titel in dcn Besitz der Klöster nnd anderer todten Hand
gekommen sind, ohne Verzug dem freien Berkehr übergeben werden

sollen. Damit dieser Befehl allen Interessierten zu gebührender
Kenntnis gebracht werde, wird an jedes Kloster ein Exemplar des

Mandats abgefertigt mit der Nachricht, daß, wenn ein Kloster vder

Gotteshaus die Ansführnng dieses Befehles verwcigcrt, die Obrigkeit

wisse, was sic zu thun habe. Am 13. Januar 1683 wnrde
der Befehl den Klöstern Hauterive, Magerau, Bisenberg, den

Jesuiten, Augustinern, Barfüßern und der Visitation direkt, der

Valsainte, Part-Dieu, Estavayer nnd Romont durch den Landvogt

zugestellt,')

Im letzeren Mandat war kein Termin anberaumt, innerhalb
welchem die Ausführung desselben stattfinden sollte. Dieses wurde

bald nachher in einer Ratssitzung nachgeholt nnd bestimmt,") daß

die Exekution bis zu nächsten Pfingsten stattfinden muß. Zugleich

erfuhren wir auch die Maßregeln, welchc der Rat sich vorbehält,
wenn seinem Befehle keine Fvlge geleistet wird. Die in Betracht
kommenden Güter sollen in diesem Fall öffentlich versteigert werden,

nm dieselben auf diese Weise dem freien Verkehr zu
übergeben. Anch wurde betont, daß die Klöster keine liegenden Güter,
selbst wenn dieselben ihre Lehen sind, kaufen und an sich ziehen

sollen. Die neuen Klöster Bisenberg, Ursulinerinnen, Visitation,
denen es gestattet ist, '/« des Verinögens in liegenden Gütern zu

haben, wosern sie jährlich dcm Stadtseckel den auferlegten Prozentsatz

entrichten, sollen in Zukunft in Betreff der Lehen sich ebenfalls

an die Verordnung halten. Alle Güter ohne Unterschied,

welchc im Besitze dcr Geistlichen sich befinden, sind, wie der

weltliche Besitz, der obrigkeitlichen Jurisdiktion, den Teilen nnd

dergleichen Lasten unterworfen.

') Mandatenbuch V. wl. 327a.

') Ratsmanual vom 4. März 1683.



— 137 —

Von den auswärtigen Klöstern legte Estavnyer am l0. März
1683 ein Verzeichnis seiner Vermögenstitcl vor, ') Das Kloster
ivnrde aber angewiesen, nach 14 Tagen die Titel selbst einzusenden

und eine Abschrift derselben hiersclbst zu hinterlassen.
Zugleich wnrde bestimmt, -) welche Gilter Hanterive und Magerau
in fähige Hände zn stellen hatten,

Ungcnchtet dieser Anstrengungen blieb, wie wir uns einem

Bericht der heimlichen Kammer entnehmen, sv ziemlich Allcs
beim Alten. Diese stellt fest, daß trvtz dcr eindringlichen
Abmahnungen des Rates die todte Hand fortfährt, liegende Giiier

zu kaufen. Die Befehle dcr Obrigkeit werden bei Seite geschoben

und der weltliche Stand habe davon den Nachteil. Abhilfe svll

denn doch geschafft iverden; den Vennern obliegt es, die Angelegenheit

vor die Bürgerschaft zu bringen ') nm diesclbe endgültig

zu erledigen. In einer außerordentlichen Versammlung dcr

heimlichen Kammer^) 8, Januar 1635 wurdc auch scstgcstcllt,

daß dic Klöster sich um die Recevtionsordniing des Rates, dic

Dvtation betreffend nicht kümmern; der große Rat sei davvn

verständigt wvrden, nm diesem Mißbrauch zn steuern.

Die Veranlassung zu weitcren Schritten waren dic Gütcr-

ankänfe dcr Jesuiten, über welche sich die heimlichc Kammer

beklagt, Sic ist dcr Meinung es sei notwendig, um die Erneuerung
solcher Vorkommnisse zn vermeiden, eine „satte" Ordnung,
jedermann zur Nachricht, auszuarbeiten, ")

Der Wunsch dcr heimlichen Kammcr sollte erfüllt werden;
eine ausführliche Ordnung über die Bermögensfühigkeit dcr todten

Hund sollte ausgearbeitet werden. Welches die Stimmung des

Rates bei der Sache war, ersieht man ans einem Schreiben ^)

°) Amortisativnsmannal kol, 9d,
°> Amortisativnsmannal lui. 19b.
'1 Projcktbuch, Weihnachtsprojekt 1684 (I^sLi»I«tio„ st variötö» 58,

lot. 149«,); Stadtsachen v, I, 1l!84,

') Dies geschah am 8, Februar 1685 (I^islatiun st, varistss 58, lol,
149«. Randbemerkung),

') Projektbuch. Projekt d, I, 1685 (1>sgi»l«tic>„ st varivtss 58, lui,
151b).

°) Projektbnch, l, o. kni. 151b.

') Mandatenbuch VI. kol. 5s. 28. November 1686.
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desselben an dcm Abt von Hanterive. Der Rat frägt an, warnm
scinc Reislingen, die liegenden Güter in fähige Hände zn setzen,

noch nicht befolgt ivnrdcn. Er sci nicht gcwillt, dcm ivciter
zuzusehen und crteilt dem Abt dcn Befehl, an einem bcstimmtcn Tage
vvr dem Rat zn erscheinen, nm die Ursache anzngcbcn, marum dic

Exemtion des ertciltcn Bcfchls nicht vvllzvgen sei.

Die in Aussicht gestellte Ordnung wurde am 23. Januar
1687 als Entwurf unter dem Titel: >)

„Fähigkeit der todten Glieder als Klöster zn Besitznng liegender

Güter in hicsigcr Botmäßigkeit" dcm Rute unterbreitet.

Weil die todten Glieder ohne obrigkcitlichc Erlaubnis
unfähig sind licgcnde Güter zn besitzen, wic solches also zn jeder

Zeit iu dicscm Stand verstanden und vvn den Altvordren dekretiert

ivnrde (es haben sich aber dagegen bis auf die jetzige Zeit
zahlreiche Mißbrauche eingeschlichen!, deswegen haben die

beauftragten Herren, nachdem sie vvn dcn Projekten und Dckreten dcr

Obrigkcit uud vvn dcn Rcccvtivucn der Klöster Kenntnis genommen

hattcn, folgenden Entwurf aufgestellt:
1, Dic Klöstcr sind bcrcchtigt, alle liegenden Güter, welchc

sie von l580 bis l650 gekauft und ans welchcm Grnndc
cs auch iminer wäre, an sich gezogen haben, ans hoch,

obrigkeitlicher Cvuccssion ewiglich zu nutzen und zu

besitzen, gegen Entrichtung ciucr jährlichcn Summe vvu

'/2 "/„ des Wertes derselben; diese Summe ist auf St.
Audreastag dcr jianzlci einzuliefern. Das gleiche Prv-
zcnt (Vz "/„) mtts; vvn den Gütern entrichtet werdcn,

wclchc Lehen des Rates sind. Diese jedvch ivcrdcn bc^

handelt als wenn sie in fähigen Händen wären; es sind

daher alle Lasten, ivie Teilen nnd andere Abgaben
daneben nvch zn entrichten. Falls die Klöster diesen

Vorschlag nicht annehmen wollen, sv müssen dic Güter innerhalb

Jahresfrist in fähigc Hände gesetzt werden,

2, Alle liegenden Gütcr und dic darauf bernhenden Lasten,

welche die todte Hand seit 1650 besitzt, müssen in Jahresfrist

in fähige Hände gesetzt werden; im entgegengesetzten

Falle wird die Obrigkeit Hand darauf legen.

') Ratsmanual vom 23. Januar 1637; Amvrtiscitionsmanual toi. Ia
bis 3b.
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3. Die Klöster werden von nun nn solche liegende weltliche
Güter weder dnrch Kauf nvch durch Tausch au sich

bringen nnter dcr schon erwähnten Strafe,
4. Kommt zufällig etwas von liegcndcm Gut nn die Klöster

durch Vergabung, Geltstag n, s. w,, sv muß svlchcs

nach drei Jahren dcm freien Verkehr übergeben werden,

5. Die neuen Klöster wie Biscnberg, Visitation uud Ursu¬

linerinnen können bis zum Wert von 19 090 Krvnen
aber nicht mehr, liegende sreie Güter besitzen nach dcm

Wvrtlnnt ihrer Reccptivn und der Gewährung dcr

Obrigkeit, jedoch nntcr der Bedingung, daß dieselben

wie dic anderen "/„ davon bezahlen und auch den

gemeinen Lasten unterworfen sind,

0. Die hohe Obrigkeit möge, falls ihr bclicbcn sollte, diese

Artikel zn genehmigen, darauf sehen, daß denselben auch

die Erccutiou verschafft werde. Denn cs ist bcknmtt,

daß dcr größtc Mißstand dic Nichtausführung der

heilsamen Satzungen und Dekrete ist, Ebeusv nvtwendig
ist es, daß die Rcceptionsartikel dcr drci nen anfgcnom-

mcnen Klöster ausgeführt werden, welche fast dnrch-

gchcnds unbeachtet und unbefolgt geblieben sind.

Die fünf ersten Artikel wurden genehmigt; der sechste sollte

für spätere Beratung vorbehalten scin. Untcrdcssen werdcn dic

Hcrrcn Benner dieses hohe Dekret dcn Klöstcrn mittcilcn nnd au-

fragcn, ob dicsclben bczüglich dcs crstcn Puuktcs dcS '/,, bc

zahlcu vder die Güter iu fähige Hände stcllcu wvllcu, Duriibcr
sci in eincni Mvuut dem Rat zu berichten, >)

Das Klvstcr Hanterive erkannte bald, welche Bcdcnlung das

ucue Dekret für seine Besitzungen hatte und kam bald darauf
beim Rate darum eiu, damit mau sich sowohl über die uicht

umvrtisicrtcu Güter uls auch wegcn dcr Zwistigkeiten in Jnris^
diktivnssachen vcrständigcn und cincn bcfricdigcudcu Aitstrug
sinden svlle, Dcr Rat antwortet, sie svllten sich bczüglich des

ersten Pnnktcs der Ordnung innerhalb acht Tagcn crklärcn nnd

') Amortisativnsuiauual wt, 3»,

Arnortisationsmanual tat, 3K, 27, Februar 1<!87,
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sich dem Reglement Nachrichten, Was die streitige Jurisdiktion
betrifft, so möge das Kloster einen Entwurf einreichen, der

beraten wird. Ferner ist ein Tag festzusetzen, an welchem man
darüber einen Beschluß faßt. Am 13. März desselben Jahres
reichte Hanterive die Liste seiner nicht amortisierten Güter cin,
indem es sich der Gunst des Rates empfahl.') Dieser gab
Befehl, diese Liegenschaften griindlich zil examinieren, dieselben nntcr
Eid zn schätzen und darüber einen Bericht zu erstatten,

Dic heimliche Kammer verlangte °) daß die ansgcarbcitctcn
Artikel bczüglich der Amortisation, Reeeption und Dotation der

Klöster uvchmuls vor den großen Rat gebracht und diskntirt würden.

Die Folge davon war die Einsetzung einer Exekntivns-
kanimer, ") Als Grund dieser Nencrung gab der Rat dic Thatsache

an, daß dcr größte Mißstand die Richtansführnng der

Gesetze nnd Dekrete sei. Damit nnn dem erlassenen Reglement
bezüglich der Liegenschaften dcr todten Hand die gebührliche Ans-
stthrnng verschafft werde, so beschloß der Rat, da die Benner

sonst mit Geschäften beladen sind, eine Kommission vou drei
Mitgliedern, je eins ans dem Nut, den Sechzig und den Bürgern zn

ernennen. Diese sollen mit dcn Obcrkvmnilssarien dafür sorgen,

daß dic Ordnung betreffs der tvdten Hund, mclchc für dcn weltlichen
Stand so wichtig ist, zur gehörigen Ausführung gelange. Der
Rat hofft, daß die ernannten Mitglieder sich dcs Vertranens,

welches ihnen dcr Rat entgegenbringt, würdig zeigen und

aus Liebe znm Vaterland nnd znm Wohl des weltlichen Standes

ihre Pflicht erfüllen. Mit der Erncnnnng wird jedem Mitgliede
ein Exemplar der auszuführenden Ordnnng zugeschickt niit dem

Hinmeis, daß die audereu notwendigen Schriften sich in den Händen

des Obcrkommissarins befinden, In derselben Ratssitzung
wurde bcschlvssen, daß die Artikel über dic Reccptivn der Klöster
nnd etwaiger Excmtionc» nächstcns verlesen nnd eingehender
beraten werden. °)

>) Amortisativnsmanual kol. 4s.
2) Projektbuch. Osterprojekt 1688 (l.sgi»lation st varists» 58 WI.

162b).
') Ratsmanual vom 2g. April 1688.
6) Amortisationsmanual kol. 4 b.
'') Ratsmanual v. 29. April 1688.
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Wir finden die Executionskommission schon am 4. Mai an
der Arbeit. Dieselbe beschloß, daß der Abt vvn Hanterive am

Freitag den 7. Mai vor der Kommission erscheinen solle. Man
wolle mit Hanterive den Anfang machen, wie dies zuvor schon

geschehen sei, um zu entscheiden, für welchc Giiter das Kloster
die Taxe zu bezahlen habe und welchc in fähige Hand zn stellen

seien. Der Befehl wurde dem Kloster dnrch einen Lnufbotcn
übermittelt.') Am bestimmten Tage erschienen drei Klostergcist-
liehe von Hanterive vor der.Kommission, welche denselben folgende

Frage vorlegt: 1) Ob das Klvster alle liegenden Güter, welche

das Kloster besitzt nnd nicht amortisiert sind, in ihrem Verzeichnis
angegeben haben. Im Falle, daß solche nicht aufgenommen sind,

so sind sie der Obrigkeit Versalien. 2) Ob das Kloster sich bereit

erklärt, sür die von 1580—1650 in seinen Besitz gelangten, nicht

amortisierten liegenden Güter nnd obrigkeitlichen Lehen das 1

und für diejenigen, welche unter der bloßen Jurisoiktivn des Rates
sich befinden das '/2 °/n jährlich zu bezahlen vder diese Güter dem

sreien Verkehr zn übergeben. Den Patres wurde serner mitgeteilt,
daß die Konimission von dem Rate den Befehl erhalten habe, dic

Hand auf die Güter, welche seit 1650 in das Kloster gekommen

sind, zu legen. Dieser obrigkeitliche Besehl würde dem Kloster
mitgeteilt werden. Auf die erste Frage antworteten die Vertreter

von Hanterive, sie hätten alles und jedes nach bestem Wissen und

Gewissen angegeben, ausgenommen zwei Nummern, über melche

sich nächstens die Specification einreichen werden. Uber die anderen

Punkte gaben sie nach gepflogener Beratung znr Antwort, konnten

sic jetzt keinen Aufschluß geben, da sie zuerst ihrem Obern
darüber Mitteilung machen müßten; sie begehren daher Anfschnb
bis nächsten Montag, was denselben vvu der Kommission gewährt
wurde.

Am festgesetzten Tage (l0. Mai) reichte Hanterive die Liste

ein, welche sowohl das Verzeichnis der liegenden Güter, Zehnten
und Herrenzinsen enthielt, ivelche das Kloster seit 1580 erworbcn

hat, als die Versicherung, daß dasselbe nichts weiteres bc-

') Amortisationsmanual toi, IIa,
') Amortisationsmanual tot. IIa,
'1 Amortisationsmanual toi. IIb.
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sitze. Die auf die Güter gemachte Auflage, die eine wie die andere

sanden sie aber zn hoch. Dann sei ihnen abgeschlagen wurden,

Güter, welche ihre Lehen sind nnd sich untcr ihrer Jurisdiktion
befinden, vhne die Auflage des ,»«> Uoinium au sich zu zichen aus

deni Gruude, daß die Kvmmissivn einfach beanftrngt sci, dic

Ordnnng des Rates auszuführen, nicht aber nm Einwände anzuhören

und Ausnahmen zu machen. Das Klvstcr appelliere daher an den

großen Rat, was demselben vvn dcr Kommission gcwährt wurde,')
Bevor jedoch der Recurs vvr den grvßen Rat gebracht

wurde, crließ dieser einen Zusatz ") zu dem Reglement iiber dic

Fähigkeit dcr todtcn Hund znm Besitz liegender Güter in seiner

Sonveräiietät vom 23. Januar l6«7, wclchcs der Exekutions-

kvmmissivn als zukünftige Nvrm dienen svllte.
1. Was die Dvminialgüter betrifft, welchc Hanterive alber¬

giert oder sub ciiroeto clomini» verkauft und nachher

wieder an sich zieht, sv svll das Kloster, salls dasselbe

nur irgend cine Ainvrtisativn derselben vorweisen kann,

nicht vcrpflichtet sein, dieselbe in fähige Hände zn thnn
odcr das'/., "/«zu bezahlen; solche verkaufte und wieder

erkunfte Gütcr kann das Klvstcr bcsitzen.

2. Das Klvster svll früher verkaufte Güter, eS seien Do-
minial- oder andere Güter, nicht wicder kaufen und

besitzen.

3. Das Kloster ist gemäß dem Dekret vom 27. April l651
nicht berechtigt ein jus pi uoluliovis und retraotus über
die verkauften, ihm lobpflichtigen Güter zn Hube». Erblind

Zinslehen dagegen mag dasselbe als seine Lehen

besitzen nnch Auswcisung dcr Landbricfc, abcr mit der

Verpflichtung, svlchc lehenspflichlige Gütcr innerhalb
Jahresfrist einem andern um dcu gleichen Zins und

nicht höher hinzugeben,
4. Was die dem Kloster Huuterive lehenspflichtigen Gütcr

betrifft, welche vor 1580 in den Besitz der Gnädigen Obrigkeit

gekommen sind nnd noch sich darin befinden, sv wird
die Obrigkeit dafür keine Indemnität zahlen aus Rück-

') Aniortisationsiicaiiiial lol. IL».
') Ratsmanual vom 13. Mai 1688; Amortisationsmanual tot, 5b,
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ficht auf die Assoufcrtation derjenigen Güter, welche

seit 1580 in den Besitz dcs Klafters gckommcn sind.

Sollte aber seither etwas von Hanterive angehörenden

Lchcn in dcn Bcsitz des Rates gekommen sein, sv svll

diesbezüglich zur Entschädigung dcs Klosters cine Vereinbarung

geschehen,

5. Die Schätzung der Güter, welche von 1580 bis 1650
in den Besitz Hauterives gelangt sind, nnd für welchc
das Gotteshaus, wenn sie nicht in Jahrcssrist in fähigc
Hände gestellt iverden, laut Reglement das '

2 "/« für
die Assnfsertation nnd ferner '/2 "/» für die Indemnität
zahlen muß, svll unter Eid geschehen ans dem Fnße von
5 °/o des Ertrages, Die Lehen sollen taxiert werden

nach gewöhnlicher Schätzung dcr Kvwmissaricn.

Diese fünf Erläuterungsartikcl sind anch für die anderen

Klöster nnd todte Hände anzuwenden, soweit es dieselben betrifft;
der Rat stellt nn die Exckutionskommissivn die Fordernng, der

Ausführung der Ordnung fleißig nachzugehen,

Vou einem Reenrs von Hauterive au den großen Rat war
keine Rede mehr. Hauterive und Magerau erscheinen um 26. Mai
l638 vor der Executivnskommission, wo sie angefragt werden, ob

sie die seit 1650 in ihren Besitz gelangten Güter laut Reglement
in fähige Hände setzen wollen. Sie erklärten sich bereit, dem

Befehle der Obrigkeit nachzukommen nnd die Güter möglichst bald

zn verkaufen. Man hielt denselben entgegen, der Berkcmf möchte zn

lange anstehen; nm aber zn zeigen, daß, ungeachtet der vielen Jahre
schon dauernden Termins, das Kloster Hanterive nicht zur Ueberci-

luiig getrieben iverden solle, so gebe man ihnen drei Mvnate Zeit,
vvn Juni bis September, nm den Befehl auszuführen. Unterdessen

sollen aber die nicht verkauften Stücke nicht verbraucht, sondern
dcr Obrigkeit übergeben werden. Für dic Gütcr, welche das

Kloster vvn 1580 bis 1650 erworben hat, svll dasselbe die

festgesetzte Indemnität zahlen, es sei denn, man ziehe vvr, dieselben

in fähige Hände zu stellen. ') Die Zahlung der Indemnität svll

zn gleicher Zeit geschehen wie die Erlegung der Taxe für dic-

') Amortiscitionsiiianual tot, 12b,
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jeuigen Güter, welche die gnädigen Herren, von ihren Lehen

herrührend, besitzen. Die Patres sollen benachrichtigt werden

an welchem Tage die Schätznng der Güter dnrch die Obrigkeit
stattfinden wird. Der Rat und das Klvster wählen zusammen
die beeidigten Schatzmänncr. Räch erfolgter Schätznng wird dcm

Kloster sv viel eingetauscht und ersetzt, als der Wert der Lehen,

so der Rat vom Kloster hat, beträgt. Für das übrige werden die

Patres die Indemnität bezahlen. Diese Borschläge wurden von
dem Kloster Hauterive angenommen.')

Bczüglich der Klvster Part-Dieu und Balsainte wnrde dcr

Beschluß gesüßt, daß diese die Specifikation ihrer liegenden Güter
bci Ablegnng der nächsten Jahresrcchnnng in Frcibnrg vorzulegen

haben. Der Befehl wnrde durch die Kanzlei den beiden Klöstern
übermittelt, -)

Am 1«. Jnni 1688 erschien eine Abordnung der PI'.
Jesuiten vor der Execntionskvmmissivn. Diesen wurdc aufcrlcgt
bis zum folgenden Montag, l llhr Nachmittags, die Liste nnd die

Specisication ihrer seit 1580 erworbenen liegenden Güter zn

hinterlegen. Die Gütcr, wclche darin nicht angegeben werden,

sollen ipso facto der Obrigkeit anhcimsallcn. Die Abordnung
versprach dcm Befehle Folge zu leisten. Einen ähnlichen Befehl

crhiclten Bisenbcrg, dic Ursnlincrinncn und dic Bisitution. -') Die
Abordnnngen letzterer Klöster erschienen am 12. Juni und wurden

befragt, vb iu ihrer früher eingegebenen Liste der Liegenschusten

welche fehlten, nnd vb sie etwa seither nichts ncucö crworben

hätten. Im letzteren Falle solle eine neue Specisication eingereicht

wcrdcn, wv nicht, so sind dicse Liegenschaften verfallen. ^)

Darauf hin reichten Biscnberg, Visitation und Ursulinerinnen
ncnc Verzeichnisse ein. Diese sollten geprüft nnd mit den früheren
verglichen werden- der Wert der Güter soll ebenfalls angegeben

werden, damit man vorläufig keine neue Schätzung brauche. Dic
Jesuiten reichten jetzt ebenfalls ihr Verzeichnis ein. Es wnrde

') Siehe die Liste der im Besitz von Hanterive befindlichen
Liegenschaften und Einkünfte im Amortisationsmanual k«I. 15a,—L0b.

2s Amortisationsmanual kol, 13b,
's Amortisationsmanual kol, 14a,
^s Amortisationsmanual kol. 14a,
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denselben einige Tage Bedenkzeit gegeben, um sich zu entscheiden,

ob sie der obrigkeitlichen Ordnung nachkommen wollten. ') Am
18. Juni folgte das Kloster Part-Dieu mit dem Verzeichnis feiner
Liegenschaften. Dieses erhielt den Befehl, bestimmte Gütcr, welche

einzeln aufgezählt werden, innerhalb 3 Monaten in fähige Hände

zu setzen unter derselben Strafe wie für Hauterive. Die Vul-
sainte entschuldigte sich, das Verzeichnis noch nicht eingeschickt zu

haben, da ein neuer Prior angekommen sei, welcher mit den

Geschäften noch nicht vertraut wäre. Montorge und die Visitation
dagegen reichten an demselben Tage ihr Verzeichnis ein. Unter
dem 19. Juni wurde den Jesuiten bedeutet, sich wegen der

seit l650 erworbenen Gütcr der Ordnung nachzurichten, ferner
ihre Rcchtstitel bereit zu halte,,, damit man feststellen könne, ob

ihre Besitzungen vom früheren Besitz der Abtei Marsens
herstammen. Am festgesetzten Tage erschien die Exccntionskommission

um die Besichtigung der Titel vorzunehmen. Diese konnte nicht
viel ausrichten, weil die Titel nicht geordnet waren und nnrn auf
diese Weise nicht sehen konme, welche Liegenschaften nach ihrer
Herkunft in fähige Hände gesetzt werden sollten. Die Patres
erhielten daher den Befehl, eine geordnete Reihenfolge einzuführen,

nm eine klare Kontrolle führen zu können.")
Von Ende Juni 1688 scheint einige Monate lang ein

Stillstand in den Arbeiten der Executionskommission eingetreten

zn sein, da das Amortisativnsmannal sür diese Zeit keine Einträge
verzeichnet. Die Ferien der «Kommission müssen sich etwas zu

lang ausgedehnt haben, denn am 21, November ergeht eine Mahnung

des Rates an die verordneten Herren wegen der Reformation
der Gottesglieder. Zu gleicher Zeit kam ein Rekurs von
Hauterive vor den Rat wegen eines Gutes, desseu sich der Landvogt

auf Befehl der Amortisationskammer bemächtigt hatte. Der
Recurs wurde als rechtlich begründet angenvmmen, und dem

Kloster erlaubt, die Güter, welche sie von den Herren von Bern

albergiert besitzen, innehaben und nutzen zu können. Was sie

') Amortisationsmannal toi. 14b. 14. Juni 1688.

2) Amortisationsmanual toi, 21a.

°) Amortisationsmanual toi, 21b. und 22s.

') Ratsmanual vom 21. November 1688,

ro
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aber von andern durch Kanf vder Tausch erworben haben, soll sich

der Ordnnng Nachrichten.')

Hier soll gleich bemerkt werden, daß wir im Ratsmannal

vom 22. November 1633 zum ersten Mal dcu Ausdruck

„Amortisationskammer" finden. Es ist eine verschiedene Bezeichnung

fiir die Executionskommission oder Executionskummer, insofern
dieselbe mit der Aufsicht und Kontrole der Amortisation betraut ist.

Wenn auch diese Bezeichnung von jetzt an häusiger iu den

Quellen vorkommt, so kann man darin doch nicht eine ständige

Behörde sehen, da die Amortisationskammer als solche, wie wir
weiter unten sehen iverden, erst im Jahrc l694 eingeführt wnrde,

Dic Kommission nahm im Fcbruar 1689 ihre Arbeiten
wieder auf. Die Schätzung dcr von Hantcrive herrührenden

Lehen des Rates wurde gemacht, um zu sehen, was nach obrigkeitlichem

Befehl dem Kloster einzutauschen sci. Bis zur nächstcn

Sitzung soll ein Bericht darüber gemacht und dann die Sache

entschieden werden. Zugleich wird die Specifikation der Güter der

Vnlsainte, wclche am bestimmten Tage lautBesehl einzuliefern ist,

examiniert und die Punkte, ivelche noch der Execution harren, sotten

ausgeführt wcrden. Es entspricht nicht dem Zweck unserer Arbeit,
diese langen Berhandlungeii zwischen Klöstern und Rat ausführlich
darzustellen und dic Sitzungen der Executivnskaminer in ihren

Einzelheiten mitzuteilen. Es würde z» ermüdend sein, zumal wir
wesentlich neues nicht erfahren. Meistens werden die Liegenschaften

angegeben, welche die einzelnen Klöster in fähige Hände

setzen müssen, sowie Angaben über Schätznng dcr Liegenschaftcn;
die Klvster, die bis gegen Ende des Jahres 1689 in Betracht
kommen, sind besonders Hanterive, dann Balsainte, Mcigcrau,
Part-Dieu.

Ungeachtet der zahlreichen Bervrdnungen über die Klöster
konnte dennoch dic Frage über die Erbschaftcn der Geistlichen
und der Dotation der Klostcrleute nicht zur Ruhe kommen. Der
Rat will ganz energisch, daß man dicsc Augclcgenheit nicht aus
den Augen verlieren nnd dafür Sorge tragen soll, daß die

aufgestellte Ordnung beobachtet werde. Deshalb wurde beschlossen,

>) Ratsmanual vom 22, November 16««,

2) Amortisationsmanual tot, 22a —25a,
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daß man eigentliche Execntionsherren aus Rat, Venner, Sechzig
und Bürger ernenne, welche das Reglement ausführen') Diese

erhielt die Bezeichnung Dotationskammer.
Für die Bitten um Nachsicht bei der Ausführung des

obrigkeitlichen Reglements fanden die Klvstcr soivohl beim Rat als bei

der Executionskammcr taube Ohren. Valsainte nnd Part-Dien
wnrden vom Rate abschlägig beschieden mit der Begründung, daß

die von denselben geltend gemachten Privilegien nicht Stich halten
nnd nicht genügend sind, um die Klöster vom Amortifations-
reglcment zu dispensieren. Sie sollen sich deshalb an die Ordnung
halten, welche dic Exccutionskammer auszuführen beauftragt ist. °)

Ebensowenig Erfolg hatte Hauterive bei der Executionskammcr,
wclche dem Kloster bedeutete, es solle sich im Allgemeinen und

im Besonderen an das Reglement halten, widrigenfalls dieselbe

ohne Nachsicht zur Exemtion schreiten würde, wie cs ihr ansgc-

tragen ist,")
Durch verschiedene Vorkommnisse sah sich der Rat im Jahre

1690 veranlaßt, weitere Erklärungen zu den Amortisationsreglc-
mcnten von 1687 und 1688 zu geben. Die Mitglieder der

Amortisationskammcr fragen an, wie sie es mit den Gütern halten

sollen, melche vor 1580 in den Besitz der Klöster gekommen sind.

Der Rat gibt zur Antwort, daß die Güter, welche vor 1580
das Eigentum das Klvster waren, sei es als cllbergiertc Güter,
Zinsgütcr oder wieder erkaufte Güter, fiir alle Zeiten und

ohne die Auflage von 1 odcr '/2 °/o dcn Klöstern verbleiben.

In Zukunft sind abcr die Klöster und die todten Glieder nicht

mehr befugt, liegende Gütcr, aus welchem Borwande cs sei, ob

dieselben albergicrt, sub clirsctu llominio oder alter Besitz seien,

zu kaufen. Diese Borschrift soll beobachtet werden und die

Kammer hat die Jesniten zur Ausführung derselben

anzuhalten. Was den Besitz nnd die Rntznng der liegenden Güter

betrifft, so bleibt es beim Alten. Die Klöster dcr Augustiner
und Barfüßer können Liegenschaften bis zn 10 000 Kronen Wert

') Ratsmanual vom 29, November 1689,

') Ratsmanual vom 12. Januar 1690,

') Amortisativnsmannal wl, 26a,

5) Ratsmawial vom 21, Februar 1690,
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erwerben, Dic Güter, welche vom Rate verkauft werden, sind

dadurch ins« tuotu amortisiert, ')
Am l6. März l690 schon erhielt dns Kloster Magerau

von dcr Amortisntionskammcr den Befehl, sich dem Reglement
und seinen Zusätzen nachznrichteu, Dicscs gab jedoch zur
Antwort, es sei ihm dies vom Oberen verboten worden nnd könne

es daher nicht thnn. Die Amvrtisationskammer erhielt aber den

Befehl, unentwegt sich dem Reglement nach zu richten, Die
Verhandlungen und Unterredungen zwischen Rat, Amortisativns-
kammer und Klöstern übergehen wir auch hier in ihren Einzelheiten^
letztere suchten nach Gründen aller Art nnd machten die vcrschic

densten Privilegien geltend, um die Ausführung des Reglements
von sich abzuwenden. Der Rat und die Kammcr gingen in dcr

Regel nicht daranf ein. ")
Die heimliche Kammer gab sich damit nicht zufrieden. Sie

erachtete es als hochnotwendig, eine Reformation der Gottesglieder

(in vermögensrechtlicher Hinsicht) vorzunehmen und dann

beständig dabei zn bleiben. Um dies zu erreichen, soll eine ein-

gehende Untersuchung dcr Einkünfte und Ausgaben derselben
angestellt werden, damit dic zu großen Ansgaben vermieden und dic

Mißbräuche abgestellt werden') Dieser Antrag sand für den

Augenblick keinen großen Anklang, wir werden demselben aber

bald wieder begegnen.

Die Dvtationskammer setzte unterdessen ihre Arbeiten fort. Wie
schon ermähnt, hatte dieselbe die Erbschaften der Klöster nnd die

Aussteuer der in die Klöster Eintretenden zu überwachen. Austretende

Mitglieder der Kommission werden dnrch neue ersetzt. Mit dcm

Jahre 1694 erhielt dieselbe erweiterte Cvmpetenzen. Der Rat
bestimmte, daß in Zukunft eine Dotation nur in Gegenwart des Pflegers
des betreffenden Klosters durch den Secretär der Dotationskammer

vollzogen werden könne. Die Dotationskammer hatte nämlich, auf
die Anregung der heimlichen Kammer hin, in Bezug auf die

') Amortisativnsmannal lol, 18va, öl, Februar 169N,

^) Ratsmanual vvm 16, März 1690; Amortisationsmanual tot, 180d,

') Siehe Amortisationsmanual toi, 266,—ZZa für die Jahre 1699
und 1691,

') Projektbuch, Weihnnchtsprojekt 1691 (<1,«Ki«latiou et varistö« S8

tot. 169a),
') Ratsmanual vom 16. Marz 1690,
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Dotation dcr in die Frauen und Männerkloster Eintretenden, fol-
gcndcn Entwurf ausgearbeitet uud denselben dem Rute unterbreitet:')

1, Mau hält eS in Zukunft fiir notwendig und ralsam,
allen Klöstern, sowohl Männer- als Fraucnklvstcrn
mitzuteilen, daß seit einiger Zeit ein großer Mißbrauch
besteht in Betreff dcr Reeeption und Dotation dcr
Personen, wclche in den klösterlichen Stand eintreten, znm
Rachteil des weltlichen Standes. Um diesem vorzu-
bcngen, geht daher an alle Klöster die Weisung, daß
keine Receptions- noch Dotationskontrakte eingegangen
werden können, es sci denn im Beisein des von der

Obrigkeit bestellten Verwalters und eines Mitgliedes
dcr Dotation?ka»imcr. Im entgegengesetzten Falle soll
ein solcher Kontrakt, sei er öffentlich odcr heimlich, ipso
tuet« ungültig sein und von jedermann als ungültig
angesehen werden,

2, Es wäre gut, um das Verbot zu bekräftigen, daß dcn

Zuwiderhandelnden eine Bnßc zn Gunsten der Kirchenfabrik

St. Niklaus oder des großen Spitals auferlegt werde.
Z, Damit solche heimliche Dotationskvntrakte nnd Abkommen

von nichtstädtischen Notaren, deren Protokolle im
gegebenen Falle nicht zu haben sind, nicht abgeschlossen

iverden nnd die Ordnung auf diese Weise nicht illusorisch

gemacht werden könne, so wäre es nützlich und erforderlich,

daß dcr jedesmalige Sekretär dcr Dotationskmnmer
die erwähnten Receptionen oder Dotationsakte vornehme
und die Abschrift derselben in ein besonderes Register
verzeichne, damit etwaige Zusätze, welchc von den

kontrahierenden Parteien gemacht werden, kontrolliert und

so dcm projektierten Reglement eine geziemende

Ausführung verschafft werden könne,

Dcr Rat genehmigte den ersten und dritten Paragraphen
des Entwurfs. Den zweiten änderte er in dem Sinne ab, dnß

derjenige, dem es obliegt, die Dotation abznnehmen oder den

Kontrakt zn schlichen vor der Dotationskammer eidlich die Erklärung

abgebe, daß die Kontrahenten weder direkt noch indirekt

mehr geben noch versprechen als der Wortlaut des Kontraktes

') Ratsmaimal vom 11. Februar 1694.
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sagt und dnß dieselben das Reglement in keiner Weise
überschritten haben, weder in Person noch dnrch andere. Der Dotations-
kammer wird es obliegen, die Kenntnis dieses Beschlusses den

Klöstern mitzuteilen,')
Die Amortisntionskammcr setzte neben dcr DvtationSkammcr

ihre Thätigkeit sort. Über ihre Arbeiten giebt das Amortisations-
manual ausführlich Aufschluß. -) Diese bestehen hauptsächlich in
dcr Ausführung des Reglements- Beispiele vvn Exccutivncn,
Confiscationen und Berkäufen liegender Güter der Klöster fehlen nicht")
Einige Klöster wenden sich an den Rat nm Befreiung vvn dcr

Taxe oder um Berlängerung der Termine, nm die Güter besser

verkaufen zu können, Von letzteren wird die Erklärung
verlangt, ob sie die liegenden Güter in fähige Hände stellen, vder

die Auflage bezahlen wollen, da es davvn abhängt, vb dic

Amortisationskammer das Gesuch des Klosters deu gnadigen Herren
empfehlen könne.

Streitige Angelegenheiten werden vor dic Amortisations-
kammcr gewiesen und von dieser entschieden, ") Wir erhalten bei

dieser Gelegenheit auch cineu Einblick in dcn Umfang des Besitzes

cinzclncr Klvstcr. ') Im Jahre 1693 war es speziell das Kloster

vvn Estavayer, welches mit dem Rate über scinc Liegenschaften

lange Verhandlungen zu führen hatte, wclche schließlich durch

einen Urteilsspruch des grvßen Rates ein Ende fanden. Daneben

kvmmcn die meisten andern Klöster vvr. Im Jahre 1694 war
cs besvnders das Kloster Magerau, welches dic Amortisations-
kammer beschäftigte; bei dieser Gelegenheit wurde der Besitz des

Klosters ausführlich verzeichnet. °)

Wir übergehen eine Reihe minderivichtigcr einzelner Angaben

') Ratsmanual vom 11, ffebrnar 1694.

2) Amortisationsmanual lol. 33a, und ff,

') Amortisatiousmanual lol, 40 und 43,

Ratsmanual vom 29, Mai 1692; Amortisativnsniauunl lol, 181a.

") Amortisationsmanual tot, 46b, und 47a,

°) Ratsmanual vom 16, Juni 1693, Amortisationsmannal toi. 181K,

Siehe z, B, Barfüßer, Estavaher und Magerem, Amortisationsmannal

lol, 45 und 47b, ff,, 64a, ff.
6) Amortisationsmanual lol. 59a., 62a. n. f. w,

") Ainortisatiousmauual lol, 63b, u. f. w.
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um gleich den im Jahre 1694 gefaßten Beschluß zu erwähnen,
nämlich die Errichtung einer ständigen Amortisationskammer.

Mit dcm 3. März 1694 war vorläufig das Amortisationsgeschäft

beendigt und das Rcglcment des Rates znm guten Teil
ausgeführt. Die Amortisationskammer konstatirt die Thatsache mit
Befriedigung, Die Kammer findet cs für angemessen, dem Rate
einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über ihre Verwaltung
vorzulegen. Zn diesem Ende wnrde cin Mcmorundum ansgcarbcitct,
welches dem Rate zur Genehmigung eingereicht wnrde. ')

Das Memorandum enthält hauptsächlich einen Bericht
darüber, wie die Klöster nacheinander den Besehl erhielten, vor der

.Kammer zu erscheinen und bei dieser Gelegenheit ein ausführliches
Verzeichnis aller ihrer licgendcu Güter vorzuweisen. Zn diesem

Zwecke haben nahe an 70 Sitznngen stattgefunden, ivelche der

Diskussion nnd Schätznng dcr Güter gewidmet waren. Man
stellt fest, wie viel ein jedes Klvster in diesem Territorium an

liegenden Gütern inne hat, was davvn als dcr tvdtcn Hand
gehörend zu betrachten sei, und melche Gütcr kraft der Natsord-

nung in fähige Hände gestellt wcrdcn sollen. Hierauf sei jedes

Kloster nach Zahl und Wert der vorgefundenen nicht amvrtisierten
Güter für das Assnffertations-Necht nach Vvrschrift des Reglements

taxiert worden. Auf die Eingabe der einzelnen Klöster behnfs

Herabsetzung dcr jährlichen Taxe sei mit Gcnehmignng des Rates
die zu entrichtende Taxe auf folgende Snmme ermäßigt worden:

Hauterive sollte zahlen 127 Th. ist reduziert auf 30 Th.
Augustiner „ 9 Th. 15bz. „ 2 Th. 10 bz.

Franziskaner „ 40 Th. „ 8 Th.
Magerau „ 15 Th. „ 4 Th.
Bisenberg „ 50 Th. l0 Th. 12 bz. 2/Z

Jesuiten „ „ 15 bz.

Ursnlincrinneii „ 10 Th. „ 2 Th. 12 bz. 2 3

Visitation „ 26 Th. „ 6 Th.
Klvster von Estavaycr 52 Th. „ 12 Th.
Kloster von Romont 5 Th, „ 1 Th. 5 bz.

Summa 334 Th. 15'bz.
'

77 Th. 5 bz."

') Amortisationsmanual tni, 76«.

') Ratsmanual vom 4 März 1694,



— 152 —

Die Kammcr schließt daran die Bemerkung, daß, wenn der

Rat das Reglement dem Wortlaute nach ausgeführt uud dic Taxe
nicht herabgemindert hätte, dies für seine Kanzlei eine Einnahme
von 334 Thaler anstatt nur 77 gemacht hätte. Weil es aber der

hohen Obrigkeit gefallen habe, in dieser Sache, mit den Klöstern
mit Milde zu verfahren nnd denselben eine sv außerordentliche
Gnade zu erweisen, weil ferner dic Thätigkeit der Behörden in
dieser Angelegenheit mehr für die Zukunft als für die Vergangenheit

berechnet ist, nämlich nm zu verhindern, daß fürderhin die

tvdte Hand ohne Genehmigung der Obrigkeit liegende Güter an
sich zieht, so soll nunmehr dafür gesorgt werden, daß für dic

Zukunft das, was mit so vieler Mühe vorbereitet nnd auch glücklich

zu Stande gebracht wurde, uicht vielleicht aus Mangel fortwährender

Aufsicht uud unablässiger Wachsamkeit verloren gehe und die

gemachten Ordnungen des Rates der Vergessenheit und der

Nichtbeachtung anheimfallen.
Um dies zu verhindern, schlägt die Executionskammcr vor,

cs sollc eine beständige Amortisationskammcr eingeführt
werden, welchc sich wenigstens zwei Mal im Jahre versammeln

solle, nämlich am Weinachten nnd am Tage Johannes des

Täufers; liegen zahlreiche und dringende Geschäfte vor, so svll
dieselbe öfters je nach Bedürfnis zusammenkommen.

Diese Kammer solle mit der Aufsicht über die todte Hand
beauftragt werden, sie hat die Gewalt Mandate an die Amtsleute

des Rates zu schicken und durch dieselben Erkundigungen
einzuziehen, ob nicht vielleicht in ihrem Amt Übertretungen der

Ratsordnnng stattfinden, vb die Klöster und die todte Hund im

Lause des Jahres in den Besitz liegender Giiter gekommen sind,

sei es durch öffentliche Versteigerung, Vergabung, Geldstag, ErHandlung,

Dotation oder auf irgend eine andere Weise. Über solche

Borkommnisse haben die Amtsleute zu berichten, damit man laut
Reglement sogleich dic notwendigen Maßregeln dagegen ergreifen
könne. Es wäre anch sehr nützlich, zwei Register zu führen; das

eine soll auf der Kanzlei hinterlegt werden und alle Rcglemcnte,

Ordnungen, Dekrete und Erläuterungen des Rates enthalten,

sowie in systematischer Ordnung alles dasjenige, was in Ausführung

des Reglements durch die Kammer bis jetzt geschehen ist.
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Das andere aber, ein gewöhnliches Manual oder Protokollbnch,
soll sich in den Händen des Sekretärs befinden znr Aufzeichnung
und Aufbewahrung der Minuten aller Befehle nnd Berhandlungeii,
ivelche in Zukunft von der Aniortisutionskainnicr ausgehen resp,

gepflogen werden. Dieses gibt die Gewähr, daß das Reglement

getren beobachtet wird und niemand leicht in die Bersuchnng

kommt, dasselbe zu übertreten.

Dieses Memorandum unterbreitet die Executionskommission
dem Rate als einen unmaßgeblichen Entwurf, über welchen dic

hohe Obrigkeit erkennen möge, wie sie es sür gut finde.

Bürger nnd Rat sprechen hierauf der Kommission ihren
Dunk aus für die Mühe und den Fleiß, welchen dieselbe in

Ausführung ihrer Obliegenheiten gezeigt hat, besonders aber

für den eingereichten Entwurf, welchen die Obrigkeit gutheißt und

bestätigt. Derselbe soll in Zukunft als Richtschnur dienen. >)

Eine neue Bestätigung erhielt der Entwurf bei Gelegenheit eines

Gesnchcs von dcr Fille-Dien nm Herabsetzung dcr fcstgesctztcn

Taxe. Dic Bitte wird gewährt, die Taxe wird von fünf auf
einen Thalcr herabgesetzt; im übrigen wird das Gutachten dcr

Kammer bestätigt. -)

>) Ratsmanual vom 4. Marz 1604.

Amortisationsmanual lol, 77b,

^Fortsetzung solgt im nächsten Hest),
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